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Gesetzentwurf 

der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke, Roland Weigert, Tobias Beck, Martin 
Behringer, Dr. Martin Brunnhuber, Susann Enders, Stefan Frühbeißer, Johann 
Groß, Wolfgang Hauber, Bernhard Heinisch, Alexander Hold, Marina Jakob, 
Michael Koller, Nikolaus Kraus, Josef Lausch, Christian Lindinger, Rainer 
Ludwig, Ulrike Müller, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Julian Preidl, 
Anton Rittel, Markus Saller, Martin Scharf, Werner Schießl, Gabi Schmidt, 
Roswitha Toso, Jutta Widmann, Benno Zierer, Felix Freiherr von Zobel, Thomas 
Zöller und Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Holger Dremel, Thomas Holz, Michael Hofmann, Martin Wagle, Konrad Baur, 
Barbara Becker, Dr. Andrea Behr, Dr. Alexander Dietrich, Leo Dietz, Norbert 
Dünkel, Jürgen Eberwein, Dr. Stefan Ebner, Sebastian Friesinger, Thorsten 
Freudenberger, Alfred Grob, Petra Guttenberger, Josef Heisl, Dr. Gerhard Hopp, 
Petra Högl, Björn Jungbauer, Andreas Kaufmann, Joachim Konrad, Harald Kühn, 
Stefan Meyer, Thomas Pirner, Helmut Schnotz, Sascha Schnürer, Kerstin 
Schreyer, Werner Stieglitz, Martin Stock, Kristan Freiherr von Waldenfels, Josef 
Zellmeier und Fraktion (CSU) 

zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

A) Problem 

Gemäß Art. 7 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind alle Personen 
beitragspflichtig, die sich in dem nach Art. 7 Abs. 1 KAG anerkannten Gebiet zu Kur- 
oder Erholungszwecken aufhalten, ohne dort ihre Hauptwohnung im Sinne des Melde-
rechts zu haben, und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen und zur 
Teilnahme an den Veranstaltungen geboten ist (Kurgäste). 

Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) wird 
der Kurbeitrag als Gegenleistung dafür erhoben, dass ortsfremden Besuchern eines 
Kurortes die Möglichkeit geboten wird, die in erster Linie für sie vorgehaltenen gemeind-
lichen Kur- oder Erholungseinrichtungen zu benutzen und an den angebotenen Veran-
staltungen teilzunehmen (BayVGH, Urteil vom 22.06.2007 – 4 B 05.3239). Hat ein Ein-
wohner nur eine Wohnung im Inland, so ist dies nach dem Melderecht seine alleinige 
Wohnung. Im bisherigen behördlichen Vollzug steht die alleinige Wohnung unter dem 
Gesichtspunkt der „Ortsfremdheit“ der Hauptwohnung gleich, mit der Folge des Weg-
falls der Kurbeitragspflicht auch in diesem Fall. 

Da im Melderecht nur Wohnungen im Inland Berücksichtigung finden, sind wegen der 
Anknüpfung des Art. 7 Abs. 2 Satz 1 KAG an das Melderecht Personen nicht beitrags-
pflichtig, die zwar eine Wohnung im Kurgebiet haben, deren vorwiegend benutzte Woh-
nung aber im Ausland liegt, wenn die Wohnung im Kurgebiet nach dem Melderecht die 
alleinige oder Hauptwohnung im Inland ist. 

 

B) Lösung 

Um auch diese Personengruppe in die Kurbeitragspflicht mithineinzunehmen, soll Art. 7 
Abs. 2 KAG geändert werden. Zudem soll klargestellt werden, dass Personen, die ihre 
alleinige Wohnung nach dem Melderecht im Kurgebiet haben, ohne eine vorwiegend 
benutzte Wohnung im Ausland zu haben, nicht kurbeitragspflichtig sind. 
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C) Alternativen 

Statt im Rahmen der Voraussetzungen für die Kurbeitragspflicht an das Melderecht an-
zuknüpfen, könnte die Anknüpfung auch aufgegeben werden und neue Voraussetzun-
gen für die Kurbeitragspflicht könnten definiert werden. 

Dafür, dass die Voraussetzungen für die Kurbeitragspflicht grundsätzlich weiterhin an 
das Melderecht anknüpfen, spricht aber, dass damit grundsätzlich weiterhin die bishe-
rige Rechtsprechung zur Kurbeitragspflicht anwendbar ist und dies zur Rechtssicherheit 
beiträgt. Zudem wird mit der Anknüpfung an die alleinige bzw. Hauptwohnung ein Kri-
terium verwendet, das auch für den Laien nachvollziehbar und leicht feststellbar ist. 
Lediglich in den Fällen, in denen eine vorwiegend benutzte Wohnung im Ausland liegt, 
würde das Kurbeitragsrecht eine Neuerung erfahren. Das bisher gut funktionierende 
und eingespielte System würde damit nur geringfügig geändert. Dem Landesgesetzge-
ber steht es frei, grundsätzlich an das Melderecht anzuknüpfen und zugleich für be-
stimmte Fallgruppen hiervon abzuweichen. 

 

D) Kosten 

1. Staat 

Keine 

2. Kommunen 

Die kurbeitragserhebungsberechtigten Gemeinden erhalten zukünftig das Recht, 
von dem oben genannten Personenkreis einen Kurbeitrag zu erheben. Etwaige 
Vollzugskosten kann die Gemeinde im Rahmen ihrer Beitragskalkulation berück-
sichtigen. 

3. Wirtschaft sowie Bürgerinnen und Bürger 

Von der oben genannten Personengruppe kann zukünftig ein Kurbeitrag erhoben 
werden.  
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Gesetzentwurf 

zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

 

§ 1 

Art. 7 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch § 1 
Abs. 10 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst: 

„1Beitragspflichtig sind alle Personen, die sich in dem nach Abs. 1 anerkannten Gebiet 
zu Kur- oder Erholungszwecken aufhalten, ohne dort ihre alleinige oder Hauptwohnung 
im Sinn des Melderechts zu haben, oder die neben einer alleinigen oder Hauptwohnung 
im Sinn des Melderechts in diesem Gebiet eine vorwiegend benutzte Wohnung im Aus-
land haben, und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen und zur Teil-
nahme an den Veranstaltungen geboten ist (Kurgäste).“ 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am …[einzusetzen: Datum des Inkrafttretens] in Kraft. 

 

 

Begründung: 

Gemäß Art. 7 Abs. 2 Satz 1 KAG sind alle Personen beitragspflichtig, die sich in dem 
nach Art. 7 Abs. 1 KAG anerkannten Gebiet zu Kur- oder Erholungszwecken aufhalten, 
ohne dort ihre Hauptwohnung im Sinne des Melderechts zu haben, und denen die Mög-
lichkeit zur Benutzung der Einrichtungen und zur Teilnahme an den Veranstaltungen 
geboten ist (Kurgäste). 

Hauptwohnung ist nach dem Melderecht grundsätzlich die Wohnung im Inland, die vor-
wiegend benutzt wird. Weitere Wohnungen im Inland sind Nebenwohnungen. Hat ein 
Einwohner nur eine Wohnung im Inland, so ist dies nach dem Melderecht seine alleinige 
Wohnung, die im Kurbeitragsrecht unter dem Gesichtspunkt der „Ortsfremdheit“ der 
Hauptwohnung gleichsteht, mit der Folge des Wegfalls der Kurbeitragspflicht auch in 
diesem Fall (so die gefestigte teleologische Auslegung des Art. 7 Abs. 2 Satz 1 KAG in 
der Vollzugspraxis). 

Da im Melderecht nur Wohnungen im Inland Berücksichtigung finden, entfällt wegen 
der Anknüpfung des Art. 7 Abs. 2 Satz 1 KAG an das Melderecht auch die Beitrags-
pflicht für Personen, die zwar eine Wohnung im Kurgebiet haben, deren vorwiegend 
benutzte Wohnung aber im Ausland liegt, soweit die Wohnung im Kurgebiet nach dem 
Melderecht die Hauptwohnung im Inland ist. 

Nach der Rechtsprechung des BayVGH wird der Kurbeitrag als Gegenleistung dafür 
erhoben, dass ortsfremden Besuchern eines Kurortes die Möglichkeit geboten wird, die 
in erster Linie für sie vorgehaltenen gemeindlichen Kur- oder Erholungseinrichtungen 
zu benutzen und an den angebotenen Veranstaltungen teilzunehmen (BayVGH, Urteil 
vom 22.06.2007 – 4 B 05.3239). 

So verhält es sich bei Personen, deren Wohnung im Kurgebiet zwar melderechtlich als 
alleinige oder Hauptwohnung gilt, die tatsächlich aber eine Wohnung im Ausland vor-
wiegend benutzen. Hier gilt die Wohnung im Kurgebiet nur deswegen als alleinige bzw. 
Hauptwohnung, weil nach dem Melderecht Wohnungen im Ausland bei der Ermittlung 
der alleinigen bzw. vorwiegend benutzten Wohnung nicht mitberücksichtigt werden. 
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Tatsächlich entspricht aber die Motivation und Interessenlage dieser Personengruppe 
beim Aufenthalt sowie die Art und Weise, wie diese Personengruppe ihren Aufenthalt 
gestaltet, der Motivation und Interessenlage sowie Art und Weise des Aufenthalts von 
„Ortsfremden“. Diese Personengruppe soll daher von der Kurbeitragspflicht erfasst wer-
den, damit die dem Art. 7 KAG zugrundeliegende Zielsetzung vollumfänglich zum Tra-
gen kommen kann. 

Um auch diese Personengruppe in die Kurbeitragspflicht mithineinzunehmen, wird 
Art. 7 Abs. 2 Satz 1 KAG geändert: 

Zwar knüpfen die Voraussetzungen der Beitragspflicht weiterhin am Melderecht an. Zu-
sätzlich wird nun aber festgelegt, dass eine Kurbeitragspflicht auch entsteht, wenn die 
Person eine Wohnung im Ausland hat, die vorwiegend benutzt wird, und die nur deshalb 
nicht als Hauptwohnung gilt, weil das Melderecht lediglich die Wohnungen im Inland 
berücksichtigt (vgl. § 21 Abs. 1 und 2 des Bundesmeldegesetzes). Zugleich wird durch 
die Änderung des Art. 7 Abs. 2 Satz 1 KAG klargestellt, dass Personen, die ihre allei-
nige Wohnung im Sinn des Melderechts im Kurgebiet haben, ohne eine vorwiegend 
benutzte Wohnung im Ausland zu haben, nicht kurbeitragspflichtig sind. 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Tobias Reiß
Abg. Jörg Baumann
Abg. Christian Zwanziger
Abg. Christiane Feichtmeier
Abg. Josef Heisl
Abg. Bernhard Pohl



Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 c auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten

Florian Streibl, Felix Locke, Roland Weigert u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER),

Holger Dremel, Thomas Holz, Michael Hofmann u. a. und Fraktion (CSU)

zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (Drs. 19/2598)

- Erste Lesung -

Begründung und Aussprache werden miteinander verbunden. Damit beträgt die Rede-

zeit der Fraktion der FREIEN WÄHLER 11 Minuten. Die Gesamtredezeit der Fraktio-

nen beträgt 29 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der 

Redezeit der stärksten Fraktion.

Ich würde jetzt das Wort an Herrn Kollegen Roland Weigert erteilen. Er ist nicht im 

Saal. Damit geht der erste Wortbeitrag an Herrn Kollegen Jörg Baumann.

(Beifall bei der AfD)

Jörg Baumann (AfD): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Abgeordnete! 

Das ist jetzt etwas untypisch. Ich hätte gerne gehört, was Herr Weigert dazu sagt. Ich 

kenne ihn; er macht eigentlich immer sehr gute Beiträge, er hätte mit Sicherheit gut 

begründet, ich hätte auch gerne darauf geantwortet.

Warum die Änderung des Kommunalabgabengesetzes? – Viele Kommunen sind pleite 

und können keine genehmigungsfähigen Haushalte mehr vorlegen. Die Kosten stei-

gen, die Umlagen steigen, die Einnahmen aus Gewerbesteuer und der Anteil an der 

Einkommensteuer gehen zurück. Aus dem Informationsbrief Nummer 5/6 aus 2024 

des Bayerischen Städtetages: "Ergebnisse der kommunalen Kassenstatistik –Defizit 

der Kommunen steigt weiter", erstes Kalendervierteljahr 2024 ein Defizit von 3,7 Milli-

arden Euro. Schon im Jahr 2023 mussten die Kommunen ein Rekorddefizit verkraften.

Die bayerischen Städte und Gemeinden geraten zunehmend in eine finanzielle Schief-

lage. Die Einnahmen sind um 0,1 % zurückgegangen, während die Ausgaben um 

Protokollauszug
24. Plenum, 03.07.2024 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
https://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/drucksachen?isInitialCheck=0&q=&dknr=2598&suchverhalten=AND&dokumentenart=Drucksache&ist_basisdokument=off&sort=date&anzahl_treffer=20&wahlperiodeid%5B%5D=19&erfassungsdatum%5Bstart%5D=&erfassungsdatum%5Bend%5D=&dokumentenart=Drucksache
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5306


10 % gestiegen sind. "Was muss man also tun?", fragen sich die eifrigen Kämmerer 

der Kurorte bei ihrem Sonntagsspaziergang durch den Kurpark. Beim Dahinschlen-

dern kommt man am Zweitwohnsitz eines Bürgers vorbei, der seinen Erstwohnsitz im 

Ausland hat. Plötzlich fällt der Groschen: Ist dieser Bürger denn eigentlich Kurgast? 

Zahlt er Kurtaxe, wenn er hier ist? Nein? Dann müssen wir das jetzt ändern. – Dieser 

Bürger mit seinem Erstwohnsitz im Ausland zahlt zwar möglicherweise für sein Ge-

schäft noch Steuern in Deutschland, an denen die jeweilige Kommune über die Umla-

ge an der Einkommensteuer beteiligt ist, und er zahlt auch für seine Wohnung den vol-

len Rundfunkbeitrag. Warum soll er also nicht auch noch Kurtaxe zahlen?

Lassen Sie uns also das Kommunalabgabengesetz ändern. Die Staatsregierung hat 

noch eine Bezahllücke gefunden, die aus der misslichen Finanzlage der Kommunen 

hilft, ohne dass man selbst helfen muss. Der faktische Zweitwohnsitz gilt nach Melde-

recht als Hauptwohnsitz, wie es auch korrekt im Gesetzentwurf formuliert ist. Also wird 

der volle Rundfunkbeitrag fällig, egal ob der Betreffende mit Zweitwohnsitz in dem in-

ländischen Kurort hier gar nicht fernsieht oder Radio hört, wenn er nicht hier ist, er 

könnte es ja! Ebenso könnte er auch ins Kurbad gehen oder hat, wie es so schön 

heißt, "die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen und zur Teilnahme an den 

Veranstaltungen". Wieder einmal soll also für etwas bezahlt werden, und zwar unab-

hängig davon, ob man es nutzt oder nicht.

Umsetzbarkeit: Wie soll die Kurtaxe überhaupt abgerechnet werden? Wer erfasst 

denn die Aufenthaltstage? Muss man sich an der Touristeninformation einfach an- und 

abmelden, wenn man hier ist? Wer will das mit welchen Befugnissen überhaupt über-

prüfen? Wie viele Bürger und wie viele Zweitwohnungen sind davon betroffen? Was 

sagt der Zensus dazu? Wie hohe Einnahmen erwarten wir für eine mittlere Kurstadt 

wie Bad Kissingen oder Bad Füssing? Dieser Gesetzentwurf ist nicht ganz durch-

dacht. Es gibt noch zu viele Fragezeichen.

Ihr Gesetzentwurf geht davon aus, dass jeder, der einen Zweitwohnsitz in einem Kur-

ort hat, dort auch nur zum Vergnügen ist. Andere Motivationen wie zum Beispiel Ar-
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beit, Familie, Verbundenheit oder Pflege werden gar nicht berücksichtigt. Wir werden 

im Innenausschuss viel darüber zu reden haben. Verstehen Sie mich nicht falsch: Der 

Ansatz, eine Kurtaxe zu erheben, wenn die Zweitwohnung zum Erholungsaufenthalt 

genutzt wird, ist natürlich richtig. Ja, Sie haben recht. Ob das aber so umsetzbar ist, 

bezweifle ich stark. Eines ist klar: Sie können den Bürgern nicht alle Pflichten eines 

Erstwohnsitzes auferlegen und ihm dafür die Rechte eines Erstwohnsitzes nehmen. 

Entweder Kurtaxe oder Rundfunkgebühren! Beides geht nicht.

(Beifall bei der AfD)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Der nächste Redner ist der Kollege Christian 

Zwanziger für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Christian Zwanziger (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich schicke meinen Ausführungen vorweg: Dieser Gesetzentwurf ist sehr 

kompakt. Herr Baumann, es stellen sich keineswegs so viele Fragezeichen, wie Sie 

das hier ausgeführt haben. Die Forderungen im Gesetzentwurf sind übersichtlich und 

eindeutig. Wir werden ihm zustimmen, auch wenn es erst die Erste Lesung des Ge-

setzentwurfs ist. Ich möchte unsere Haltung aber noch begründen. Ich erkenne Ihr An-

liegen an, habe in der Sache aber noch ein paar Vorschläge.

Worum geht es denn? – Es geht darum, dass die Kurbeiträge fortan auch von Perso-

nen gezahlt werden sollen, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands und fak-

tisch einen Zweitwohnsitz in einem inländischen Kurort haben. Sie sollen künftig an 

den Kurbeiträgen beteiligt werden. Ich halte das für gut und richtig. Die Anlagen sind 

da. Aber wie schaut es denn aus? – In Bayern findet nur eine Minderheit der Über-

nachtungen in Kurorten statt. Die Minderheit der Reisen in Bayern sind Übernach-

tungsreisen. Insgesamt gibt es in Bayern etwa 100 Millionen Übernachtungen; ihnen 

stehen 500 Millionen Tagesausflüge gegenüber, wobei geschäftliche und private Ta-

gesausflüge summiert sind. Die Fragen, die sich die Kommunen stellen und die Sie 

mit Ihrem Gesetzentwurf mit diesem kleinen Segment teilweise auch adressieren, 
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sind: Wer zahlt das, was an touristischer Infrastruktur im schönen Bayern vorhanden 

ist? Wie ist das Ganze auskömmlich finanziert? So verstehe ich auch Ihren Gesetzent-

wurf. Diese beiden Fragen müssen wir uns anschauen. Über sie möchte ich in den 

nächsten paar Minuten noch ein paar Ideen mit Ihnen teilen.

Sie haben vielleicht mitbekommen, dass viele Kurorte überlegen, wie man Tagesgäs-

te, die die vorgehaltenen Anlagen tatsächlich nutzen, auch in irgendeiner Form in die 

Finanzierung einbeziehen kann. Wie finanziert sich der Tourismus vor Ort? Lindau und 

andere Orte überlegen unterschiedliche Systeme. Wir müssen schauen, dass die 

Kommunen die Möglichkeit haben, sich erstens so aufzustellen, dass der Tourismus 

vor Ort finanziert werden kann, und zweitens die Nutzer und Profiteure der touristi-

schen Infrastruktur finanziell zu beteiligen.

Ich sage es mal so: Radwege werden auch nicht von allen benutzt; trotzdem bezahlt 

die Gesellschaft für sie. Die Autobahnen werden auch nicht von allen benutzt; trotz-

dem bezahlt die Gesellschaft für sie. Wenn wir jetzt anfangen würden, nur noch nutz-

erbezogen zu finanzieren, wie das der Kollege von der AfD vorgeschlagen hat, hätten 

wir noch ein paar andere Diskussionen in unserem Land. Ich finde, wir sollten in Bay-

ern eine gute Tourismusinfrastruktur haben. Davon haben nicht zuletzt auch die Men-

schen, die vor Ort leben, etwas. Machen wir uns doch mal ehrlich: Jedem, der gerne 

Urlaub macht oder das Schwimmbad um die Ecke oder den Kurpark nutzen will, sei 

das alles gegönnt. Jeder, auch wir hier in diesem Hohen Haus, hat unterschiedliche 

Vorlieben. Von einer guten touristischen Infrastruktur profitieren an 365 Tagen im Jahr 

die Einheimischen. Diese Infrastruktur muss finanziert werden. So interpretiere ich 

Ihren Gesetzentwurf. Wir werden ihm zustimmen.

Ich würde mich aber freuen, wenn wir anders als in der letzten Legislaturperiode in 

diesem Hohen Hause etwas entspannter und sachlicher diskutieren, wenn zum Bei-

spiel eine Kommune eine Bettensteuer einführen will. Ich will an dieser Stelle nicht 

den Standpunkt vertreten, dass man dies tun muss; ich bitte nur darum: Den Kommu-

nen in einem bestimmten Rahmen Möglichkeiten zu geben, Gäste vor Ort an den Kos-
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ten zu beteiligen, sollten wir nicht allein anhand von Kurbeiträgen für Menschen, die 

ihren Erstwohnsitz im Ausland haben, diskutieren. Wir sollten grundsätzlich einmal 

darüber reden, wie wir die touristische Infrastruktur im Land gut finanzieren und alle 

daran beteiligen können, die von ihr profitieren. Damit es dem Tourismus weiterhin gut 

geht, lassen Sie uns an dem Thema dranbleiben. Lassen Sie diesen Gesetzentwurf 

einen kleinen Baustein sein. Lassen Sie uns aber bitte Weiteres überlegen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Als nächste Rednerin rufe ich Frau Christiane 

Feichtmeier für die SPD-Fraktion auf.

Christiane Feichtmeier (SPD): Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Bayern ist für seine Seen und Berge bekannt. Darüber hinaus gibt es 

aber auch wunderschöne Kurorte, die für Gesundheit und Erholung allen zur Verfü-

gung stehen. Die Kommunen investieren unheimlich viel Geld in den Erhalt histori-

scher Bauten, in Kurparks, Heilbäder und Thermen. Für die Bereitstellung dieser Ein-

richtungen zu Erholungs- und Kurzwecken erheben die Kommunen die sogenannte 

Kurtaxe. Der Kurbeitrag ist im Artikel 7 des Kommunalabgabengesetzes geregelt.

Der Kurbeitrag wird von Übernachtungsgästen in der Regel bereits von den Unter-

kunftsvermietern erhoben oder bei Tagesgästen im Zusammenhang mit der Bezah-

lung von Eintrittsgeldern. Zudem sind Personen mit Zweitwohnsitz in den betreffenden 

Kommunen ebenfalls zur Bezahlung der Kurtaxe bzw. des Kurbeitrags verpflichtet. 

Aber, und darum geht es, Personen, die ihren Hauptwohnsitz im Ausland und einen 

Zweitwohnsitz in einer betroffenen Kommune haben, sind von der Beitragspflicht bis-

lang befreit, da sie nach derzeitigem Recht so behandelt werden, als ob sie dort ihren 

Haupt- und Erstwohnsitz hätten. Das ist in unseren Augen ungerecht, da sie die Ku-

reinrichtungen ja genauso nutzen und nur aus melderechtlichen Gründen nicht erfasst 

werden.

(Beifall bei der SPD)
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Diese Beitragsungerechtigkeit wird mit dem heutigen Gesetzentwurf der Fraktionen 

der FREIEN WÄHLER und der CSU aufgelöst. Der Gesetzentwurf geht zumindest 

zum Teil auf einen Bericht des Innenministeriums zurück, den wir im Landtag im letz-

ten Jahr angefordert haben. Die kommunalen Spitzenverbände wurden angehört und 

begrüßen diese Änderung ebenfalls. Wir als SPD-Fraktion werden dem Gesetzentwurf 

deshalb hier im Plenum und im Innenausschuss zustimmen.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Der nächste Redner ist der Kollege Josef Heisl für 

die CSU-Fraktion.

Josef Heisl (CSU): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, verehrte Kolleginnen und Kolle-

gen, insbesondere Herr Kollege Weigert, der jetzt wieder im Plenum ist! Unsere Kuror-

te und Heilbäder in Bayern sind eine tragende Säule des bayerischen Gesundheits-

systems. Sie verhelfen den Patienten nicht nur zur Genesung, sondern sind auch 

maßgeblich zur Gesundheitsvorsorge. Prävention setzt Maßstäbe in der Gesundheits-

politik der Zukunft. Unsere Kur- und Heilbäder sind damit ein Aushängeschild für die 

hohe Qualität der Gesundheitsprävention in Bayern.

Heute geht es darum, mit dem Gesetzentwurf zur Änderung des Kommunalabgaben-

gesetzes für Gerechtigkeit zu sorgen. Dafür möchte ich Ihnen kurz den hohen Stellen-

wert der bayerischen Kur- und Heilbäder vor Augen führen. Unsere Kur- und Heilbä-

der bringen eine Wertschöpfung im ländlichen Raum von 4,9 Milliarden Euro pro Jahr. 

Sie sind ein wesentlicher Faktor in der Gesundheits- und Pflegewirtschaft und sichern 

immerhin circa 100.000 Arbeitsplätze bei uns in Bayern im ländlichen Gebiet. Ich weiß, 

wovon ich spreche: Ich komme nicht nur aus dem Landkreis Passau und bin in einer 

Bäderregion mit den beiden Kurorten Bad Füssing und Bad Griesbach zu Hause, son-

dern habe als ehemaliger Bezirksrat über zehn Jahre hinweg auch hautnah mitbekom-

men, welchen Wirtschaftsmotor sie für unsere Region darstellen.
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Das Gesundheitsbewusstsein der Menschen wächst von Tag zu Tag. Dies hat die 

Bayerische Staatsregierung früh erkannt und bereits vor über zehn Jahren ein bun-

desweit einmaliges Förderprogramm auf den Weg gebracht. Dies ermöglicht den 

bayerischen Kurorten und Heilbädern, sich auf die medizinischen Zukunftsthemen ein-

zustellen. Die bayerischen Heilbäder stehen gut da. Vor diesem Hintergrund darf ich 

unserem ehemaligen Gesundheitsminister Klaus Holetschek danken, der unsere Kur- 

und Heilbäder in der Vergangenheit massiv unterstützt hat.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Den hohen Stellenwert der Prävention hat auch unsere Staatsministerin Judith Ger-

lach schnell erkannt. Daher wurde Prävention sogar umgehend in den Titel des Minis-

teriums aufgenommen. Ein Dankeschön an unsere Ministerin!

(Beifall bei der CSU – Roland Weigert (FREIE WÄHLER): Und an den Pflege-

beauftragten!)

– Und an den Pflegebeauftragten. Danke! – Menschen aus der ganzen Welt kommen 

nach Bayern, weil sie hier alles finden, was sie brauchen, um gesund älter zu werden. 

Die Menschen kommen nicht nur aus aller Welt zu uns, sondern teilweise haben sie 

auch ihren Zweitwohnsitz in einem der Kurorte fixiert.

Damit zum Kommunalabgabengesetz: Nach der bisherigen Gesetzgebung sind alle 

Personen beitragspflichtig, die sich in dem anerkannten Gebiet zu Kur- oder Erho-

lungszwecken aufhalten, ohne dort ihre Hauptwohnung im Sinne des Melderechts zu 

haben, also auch Personen mit Zweitwohnsitz, aber aktuell nicht alle. Da im Melde-

recht nur Wohnungen im Inland Berücksichtigung finden, sind Personen nicht beitrags-

pflichtig, die zwar eine Wohnung im Kurgebiet haben, deren vorwiegend genutzte 

Wohnung aber im Ausland liegt. Um auch diese Personengruppe in die Kurbeitrags-

pflicht aufzunehmen, soll Artikel 7 Absatz 2 KAG im Sinne einer Gleichstellung und 

Gleichbehandlung geändert werden. Die Erhebung von Kurbeiträgen erfolgt zweckge-

bunden zur Deckung des Aufwandes für Einrichtungen und Veranstaltungen, die Kur- 
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und Erholungszwecken dienen. Erhöht sich die Anzahl an Abgabepflichtigen, so erhö-

hen sich auch die Einnahmen aus den Kurbeiträgen, was sich am Ende wiederum 

positiv auf den Erhalt und den steten Ausbau unserer bayerischen Kur- und Heilbäder 

auswirkt.

Als CSU-Fraktion sehen wir diesen Schritt als Bereinigung einer Ungleichheit und un-

terstützen somit den Gesetzentwurf. Gerne darf ich hier auch meine CSU-Kollegen 

Thomas Holz für die AG Tourismus und Stefan Meyer als Berichterstatter für die Kur- 

und Heilbäder erwähnen, die dem Gesetzentwurf ebenfalls positiv gegenüberstehen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank. – Nächster Redner ist Herr Kollege 

Bernhard Pohl.

Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Herr Präsident, Herr Staatsminister, liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Sehr geehrter Herr Kollege Heisl, wenn man schon beim Danken 

ist und aus dem Stimmkreis Passau kommt, sollte man hier vielleicht auch Konrad 

Kobler nennen. Er war Staatssekretär, als das Bäderdreieck im Landkreis Passau bzw. 

im Rottal entstanden ist, was in der Region für einen deutlichen Aufschwung zu einer 

Zeit gesorgt hat, als die Arbeitslosenzahlen dort noch fett zweistellig waren. Aus mei-

ner Sicht hat er auch Dank und Anerkennung verdient.

Da der Name Klaus Holetschek gefallen ist, weise ich darauf hin, dieser war Bürger-

meister in Bad Wörishofen, einer Kurstadt in meinem Stimmkreis. Ich kann bestätigen, 

dass ich mit Klaus Holetschek schon damals, als er noch Bürgermeister war, in diesen 

Fragen gut zusammengearbeitet habe und für den Bereich Kur, Tourismus und Ge-

sundheit einiges bewegen konnte.

Das Thema Kurbeiträge trifft nicht überall auf ungeteilte Zustimmung, genauso wie die 

Zweitwohnungsteuer. Dennoch sind beide Abgaben richtig und wichtig. Das Thema 

Kur ist einerseits ein Wirtschaftsfaktor, andererseits ein Gesundheitsfaktor, aber insbe-
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sondere für die betroffene Kommune nicht nur eine Einnahmequelle. Hier ist es sicher-

lich bequemer, einen großen Industriebetrieb zu haben, der auf wenig Fläche viele Ar-

beitsplätze und hohe Gewerbesteuern sichert, als mit Kurbetrieben zu arbeiten, die 

familiengeführt sind und nicht die großen Gewerbesteuerzahler sind. Umso wichtiger 

ist es, dass der Mehraufwand, den diese Kommunen haben, auch ausgeglichen wird. 

Man muss ein Kurhaus, ein Kurorchester, Bäder etc. haben. All diese Einrichtungen 

müssen vergleichbar große Städte und Gemeinden nicht zwingend vorhalten. Deswe-

gen ist der Kurbeitrag eine wichtige Einnahmequelle. Das ist die erste Feststellung. 

Wir stehen klar und uneingeschränkt zu den Kurbeiträgen als kommunale Einnahme-

quelle.

Warum dieser Gesetzentwurf? – Es gab Ungerechtigkeiten zu glätten. Ein Personen-

kreis war bislang nicht vom Kurbeitrag erfasst. Da wir ein Gesetzgeber sind, der Ent-

wicklungen voraussieht und Regelungen trifft, bevor es zu großen gerichtlichen Aus-

einandersetzungen kommt, glätten wir das jetzt, um nicht später irgendwann einmal 

mit dem Vorwurf konfrontiert zu werden, dass unser Gesetz, weil es Gleiches ungleich 

behandelt, verfassungsrechtlich nicht standhält. Deswegen ist dieser Gesetzentwurf 

notwendig und richtig. Wir werden ihm zustimmen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank. – Damit ist die Aussprache ge-

schlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Kommunale Fra-

gen, Innere Sicherheit und Sport als federführendem Ausschuss zu überweisen. – Wi-

derspruch dagegen sehe ich nicht. Dann ist das so beschlossen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir in der Tagesordnung fortfahren, möchte ich 

noch darauf hinweisen, dass unter den Tagesordnungspunkten 3 und 4 wieder 

zwei Wahlen anstehen und hierfür Namenskarte und Stimmzettel erforderlich sind. 

Wer die Stimmkartentasche noch nicht bei sich hat, den bitte ich, diese rechtzeitig aus 

dem Postfach vor dem Plenarsaal abzuholen.

Protokollauszug
24. Plenum, 03.07.2024 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 9

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081


 

19. Wahlperiode 14.11.2024 Drucksache 19/4021 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfü-
gung. 

 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

1. Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke, Roland Wei-
gert u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Holger Dremel, Thomas Holz, Michael Hofmann u.a. und Fraktion (CSU) 

Drs. 19/2598 

zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Dremel, Dr. Gerhard Hopp, Bern-
hard Seidenath u.a. und Fraktion (CSU), 
Florian Streibl, Felix Locke, Roland Weigert u.a. und Fraktion (FREIE WÄH-
LER) 

Drs. 19/2837 

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke, Roland 
Weigert u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Holger Dremel, Thomas Holz, Michael Hofmann u.a. und Fraktion (CSU) 
zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 
(Drs. 19/2598) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Dremel, Petra Guttenberger, Jo-
sef Zellmeier u.a. und Fraktion (CSU), 
Florian Streibl, Felix Locke, Bernhard Pohl u.a. und Fraktion (FREIE WÄH-
LER) 

Drs. 19/3265 

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke, Roland 
Weigert u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) Holger Dremel, Thomas Holz, Mi-
chael Hofmann u.a. und Fraktion (CSU) zur Änderung des Kommunalabga-
bengesetzes 
(Drs. 19/2598) 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 

1. Der Überschrift werden die Wörter „und weiterer Rechtsvorschriften“ angefügt.  

2. In § 1 wird folgende Überschrift eingefügt:  
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„Änderung des Kommunalabgabengesetzes“. 

3. Nach § 1 werden die folgenden §§ 2 bis 9 eingefügt:  

‚§ 2 

Änderung der Gemeindeordnung 

 Die Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 1 
Abs. 6 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. „98) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:  

1. Art. 91 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „nach den für große Kapitalge-
sellschaften geltenden Vorschriften“ werden durch die Wörter „in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches“ ersetzt 
und nach den Wörtern „weitergehende gesetzliche Vorschriften“ werden 
die Wörter „oder weitergehende Bestimmungen der Unternehmenssat-
zung“ eingefügt.  

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:  

„2Die Erweiterung des Lageberichts um einen Nachhaltigkeitsbericht 
und die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach der 
Unternehmenssatzung.“ 

2. Art. 94 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Nr. 2 wird aufgehoben.  

b) Die bisherigen Nrn. 3 bis 5 werden die Nrn. 2 bis 4.  

3. Art. 107 wird wie folgt geändert:  

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:  

„(1) Bei Eigenbetrieben und Kommunalunternehmen sollen der Jah-
resabschluss und der Lagebericht, soweit dieser aufzustellen ist, spä-
testens innerhalb von neun Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjah-
res durch einen sachverständigen Prüfer (Abschlussprüfer) in entspre-
chender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handels-
gesetzbuchs geprüft sein.“  

b) In Abs. 3 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „ , soweit die-
ser aufzustellen ist.“ ersetzt.  

4. Dem Art. 120b wird folgender Abs. 4 angefügt:  

„(4) Soweit nach dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch 
die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab ei-
nem bestimmten Zeitpunkt anzuwenden sind, gilt dies entsprechend auch 
bei der Anwendung des Art. 91 Abs. 1 Satz 1 und des Art. 107 Abs. 1.“  

 

§ 3 

Änderung der Landkreisordnung 

Die Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt durch § 1 
Abs. 8 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:  

1. Art. 79 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „nach den für große Kapitalge-
sellschaften geltenden Vorschriften“ werden durch die Wörter „in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches“ ersetzt 
und nach den Wörtern „weitergehende gesetzliche Vorschriften“ werden 
die Wörter „oder weitergehende Bestimmungen der Unternehmenssat-
zung“ eingefügt.  
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b) Folgender Satz 2 wird angefügt:  

„2Die Erweiterung des Lageberichts um einen Nachhaltigkeitsbericht 
und die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach der 
Unternehmenssatzung.“  

2. Art. 82 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Nr. 2 wird aufgehoben.  

b) Die bisherigen Nrn. 3 bis 5 werden die Nrn. 2 bis 4.  

3. Art. 93 wird wie folgt geändert:  

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:  

„(1) Bei Eigenbetrieben und Kommunalunternehmen sollen der Jah-
resabschluss und der Lagebericht, soweit dieser aufzustellen ist, spä-
testens innerhalb von neun Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjah-
res durch einen sachverständigen Prüfer (Abschlussprüfer) in entspre-
chender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handels-
gesetzbuchs geprüft sein.“  

b) In Abs. 3 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „ , soweit die-
ser aufzustellen ist.“ ersetzt.  

4. Dem Art. 106b wird folgender Abs. 3 angefügt:  

„(3) Soweit nach dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch die 
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab einem 
bestimmten Zeitpunkt anzuwenden sind, gilt dies entsprechend auch bei 
der Anwendung des Art. 79 Abs. 1 Satz 1 und des Art. 93 Abs. 1.“ 

 

§ 4 

Änderung der Bezirksordnung 

Die Bezirksordnung (BezO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl. S. 850, BayRS 2020-4-2-I), die zuletzt durch § 1 
Abs. 9 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:  

1. Art. 77 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „nach den für große Kapitalge-
sellschaften geltenden Vorschriften“ werden durch die Wörter „in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches“ ersetzt 
und nach den Wörtern „weitergehende gesetzliche Vorschriften“ werden 
die Wörter „oder weitergehende Bestimmungen der Unternehmenssat-
zung“ eingefügt.  

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:  

„2Die Erweiterung des Lageberichts um einen Nachhaltigkeitsbericht 
und die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach der 
Unternehmenssatzung.“ 

2. Art. 80 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Nr. 2 wird aufgehoben.  

b) Die bisherigen Nrn. 3 bis 5 werden die Nrn. 2 bis 4.  

3. Art. 89 wird wie folgt geändert:  

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:  

„(1) Bei Eigenbetrieben und Kommunalunternehmen sollen der Jah-
resabschluss und der Lagebericht, soweit dieser aufzustellen ist, spä-
testens innerhalb von neun Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjah-
res durch einen sachverständigen Prüfer (Abschlussprüfer) in entspre-
chender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handels-
gesetzbuchs geprüft sein.“  
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b) In Abs. 3 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „ , soweit die-
ser aufzustellen ist.“ ersetzt.  

4. Dem Art. 101b wird folgender Abs. 3 angefügt:  

„(3) Soweit nach dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch die 
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab einem 
bestimmten Zeitpunkt anzuwenden sind, gilt dies entsprechend auch bei 
der Anwendung des Art. 77 Abs. 1 Satz 1 und des Art. 89 Abs. 1.“  

 

§ 5 

Änderung der Eigenbetriebsverordnung 

Die Eigenbetriebsverordnung (EBV) vom 29. Mai 1987 (GVBl. S. 195, 
BayRS 2023-7-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 55 der Verordnung vom 26. März 
2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.  

2.  In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „GO“ durch die Wörter „der Gemeindeord-
nung – GO“ ersetzt.  

3. § 20 wird wie folgt gefasst:  

„§ 20 

Jahresabschluss 

1Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ist ein Jahresabschluss in 
entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuchs (Erster und Zweiter Abschnitt) aufzustellen und zu 
prüfen, soweit nach dieser Verordnung oder der Betriebssatzung keine 
weitergehenden Bestimmungen gelten. 2Art. 91 Abs. 1 Satz 2 GO und 
Art. 120b Abs. 4 GO finden entsprechende Anwendung.“ 

4. Dem § 23 wird folgender Abs. 3 angefügt:  

„(3) 1Soweit der Jahresabschluss in entsprechender Anwendung der 
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs nicht um einen 
Anhang zu erweitern ist und auch nach der Betriebssatzung insoweit keine 
weitergehenden Bestimmungen gelten, findet Abs. 2 keine Anwendung. 
2Die entsprechende Anwendung von § 264 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 und § 285 
Nr. 9 Buchst. c HGB erfolgt nach Maßgabe des Abs. 1 Satz 2.“  

5. § 24 wird wie folgt geändert:  

a) Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:  

„1Für die Aufstellung und die Prüfung eines Lageberichts finden die Vor-
schriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs entsprechende 
Anwendung, soweit nach dieser Verordnung oder der Betriebssatzung 
keine weitergehenden Bestimmungen gelten. 2Art. 91 Abs. 1 Satz 2 GO 
und Art. 120b Abs. 4 GO finden entsprechende Anwendung.“  

b) In Satz 3 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „ist auch einzugehen“ 
durch die Wörter „ , sonst im Anhang, soweit der Jahresabschluss um 
diesen zu erweitern ist, muss auch eingegangen werden“ ersetzt.  

6. § 25 wird wie folgt geändert:  

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Jahresabschluß“ die Wörter 
„sowie, soweit diese aufzustellen sind“ eingefügt.  

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Lagebericht“ die Wörter „ , so-
weit dieser aufzustellen ist,“ eingefügt.  

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:  

aa) Satz 1 wird aufgehoben.  
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bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 1 und 2 wie folgt 
gefasst:  

„1Bei der Abschlussprüfung nach Art. 107 GO ist auch zu prüfen, 
ob § 24 Satz 3 beachtet ist und ob, soweit ein Lagebericht aufzu-
stellen ist, sonstige Angaben im Lagebericht nicht eine falsche 
Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebs erwecken. 2Bei der 
Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse ist die Erfolgsüber-
sicht, soweit diese aufzustellen ist, zu berücksichtigen.“ 

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Jahresabschluß“ die Wörter 
„sowie, soweit diese aufzustellen sind“ eingefügt.  

bb) In Satz 2 wird das Wort „Abschlußprüfung“ durch die Wörter „Ab-
schlussprüfung nach Art. 107 GO“ ersetzt.  

d) In Abs. 4 Satz 3 werden nach dem Wort „Lagebericht“ die Wörter „ , so-
weit dieser aufzustellen ist,“ eingefügt. 

 

§ 6 

Änderung der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen 
Krankenhäuser 

§ 11 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Kranken-
häuser (WkKV) vom 11. März 1999 (GVBl. S. 132, BayRS 2023-8-I), die durch 
§ 4 der Verordnung vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 707) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:  

1. Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:  

„1Für die Aufstellung eines Lageberichts finden die Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs entsprechende Anwendung, soweit nicht 
nach der Betriebssatzung oder der Unternehmenssatzung weitergehende 
Bestimmungen gelten. 2Die Erweiterung des Lageberichts um einen Nach-
haltigkeitsbericht und die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts richten sich 
allein nach der Betriebssatzung oder der Unternehmenssatzung.“  

2. In Satz 3 Satzteil vor Nr. 1 werden nach dem Wort „Lagebericht“ die Wörter 
„ , sonst im Anhang des Jahresabschlusses,“ eingefügt.  

3. Die folgenden Sätze 4 und 5 werden angefügt:  

„4Soweit nach dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch die Vor-
schriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab einem be-
stimmten Zeitpunkt anzuwenden sind, gilt dies entsprechend auch bei der 
Anwendung von Satz 1. 5Die Sätze 1, 2 und 4 finden keine Anwendung, so-
weit in der Krankenhaus-Buchführungsverordnung abweichende Regelun-
gen getroffen sind.“  

 

§ 7 

Änderung der Verordnung über Kommunalunternehmen 

Die Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) vom 19. März 1998 
(GVBl. S. 220, BayRS 2023-15-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 56 der Verordnung 
vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „GO“ durch die Wörter „der Gemeindeordnung 
– GO“ ersetzt.  
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2. § 22 wird wie folgt gefasst:  

„§ 22 

Jahresabschluss 

1Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ist ein Jahresabschluss in 
entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Han-
delsgesetzbuchs (Erster und Zweiter Abschnitt) aufzustellen und zu prüfen, 
soweit nach dieser Verordnung oder der Unternehmenssatzung keine wei-
tergehenden Bestimmungen gelten. 2Art. 91 Abs. 1 Satz 2 GO und Art. 120b 
Abs. 4 GO bleiben unberührt.“  

3. Dem § 25 wird folgender Abs. 3 angefügt:  

„(3) 1Soweit der Jahresabschluss in entsprechender Anwendung der Vor-
schriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs nicht um einen An-
hang zu erweitern ist und auch nach der Unternehmenssatzung insoweit 
keine weitergehenden Bestimmungen gelten, findet Abs. 2 keine Anwen-
dung. 2Die entsprechende Anwendung von § 264 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 und 
§ 285 Nr. 9 Buchst. c HGB erfolgt nach Maßgabe des Abs. 1 Satz 2.“  

4. § 26 wird wie folgt geändert:  

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  

„1Für die Aufstellung und die Prüfung eines Lageberichts finden die Vor-
schriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs unbeschadet des 
Art. 91 Abs. 1 Satz 2 GO und des Art. 120b Abs. 4 GO entsprechende 
Anwendung, soweit nach dieser Verordnung oder der Unternehmenssat-
zung keine weitergehenden Bestimmungen gelten.“  

b) In Satz 2 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „ist auch einzugehen“ durch 
die Wörter „ , sonst im Anhang, soweit der Jahresabschluss um diesen zu 
erweitern ist, muss auch eingegangen werden“ ersetzt.  

5. § 27 wird wie folgt geändert:  

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Jahresabschluß“ die Wörter „so-
wie, soweit diese aufzustellen sind“ eingefügt.  

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Lagebericht“ die Wörter „ , soweit 
dieser aufzustellen ist,“ eingefügt.  

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:  

„(2) 1Bei der Abschlussprüfung nach Art. 107 GO ist auch zu prüfen, 
ob § 26 Satz 2 beachtet ist und ob die sonstigen Angaben im Lagebericht, 
soweit dieser aufzustellen ist, nicht eine falsche Vorstellung von der Lage 
des Kommunalunternehmens erwecken. 2Bei der Beurteilung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse ist die Erfolgsübersicht, soweit diese aufzustellen 
ist, zu berücksichtigen.“ 

c) In Abs. 3 Satz 3 werden nach dem Wort „Lagebericht“ die Wörter „ , soweit 
dieser aufzustellen ist,“ eingefügt.  

 

§ 8 

Änderung der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen 
Pflegeeinrichtungen 

§ 11 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflege-
einrichtungen (WkPV) vom 3. März 1998 (GVBl. S. 132, BayRS 861-3-I), die zu-
letzt durch § 5 der Verordnung vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 707) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:  

„1Für die Aufstellung eines Lageberichts finden die Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs entsprechende Anwendung, soweit nicht 
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nach der Betriebssatzung oder der Unternehmenssatzung weitergehende 
Bestimmungen gelten. 2Die Erweiterung des Lageberichts um einen Nach-
haltigkeitsbericht und die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts richten sich 
allein nach der Betriebssatzung oder der Unternehmenssatzung.“  

2. In Satz 3 Satzteil vor Nr. 1 werden nach dem Wort „Lagebericht“ die Wörter 
„ , sonst im Anhang des Jahresabschlusses,“ eingefügt.  

3. Die folgenden Sätze 4 und 5 werden angefügt:  

„4Soweit nach dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch die Vor-
schriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab einem be-
stimmten Zeitpunkt anzuwenden sind, gilt dies entsprechend auch bei der 
Anwendung von Satz 1. 5Die Sätze 1, 2 und 4 finden keine Anwendung, so-
weit in der Pflege-Buchführungsverordnung abweichende Regelungen ge-
troffen sind.“  

 

§ 9 

Änderung des Spielbankgesetzes 

Das Spielbankgesetz (SpielbG) vom 26. Juli 1995 (GVBl. S. 350, BayRS 
2187-1-I), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 22. April 2022 (GVBl. 
S. 147) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 7 Abs. 7 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Art. 7a bleibt unberührt.“ 

2. Nach Art. 7 wird folgender Art. 7a eingefügt: 

„Art. 7a 

Ausgleichsabgabe 

1Sofern die Spielbankabgabe nach Art. 7 Abs. 1 unter Berücksichtigung 
der Ermäßigung um die spielbetriebsbedingte Umsatzsteuer nach Art. 7 
Abs. 8 für Zeiträume ab dem 1. Januar 2025 niedriger ist als eine fiktive 
Steuerlast bei Nichtanwendung der Steuerbefreiungen für Spielbanken nach 
Bundesrecht und nach Art. 11 (fiktive Vergleichsberechnung), ist der Diffe-
renzbetrag als Ausgleichsabgabe an den Freistaat Bayern zu entrichten. 
2Bei der fiktiven Vergleichsberechnung sind die fiktive Körperschaftsteuer 
und die Kapitalertragsteuer jeweils zuzüglich Ergänzungsabgaben sowie die 
Gewerbesteuer zu berücksichtigen. 3Die Steuerlast nach Art. 7 Abs. 1 bleibt 
hierbei außer Ansatz.“ 

3. Art. 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 5 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „oder gemäß 
§ 87a AO oder mittels eines durch die oberste Finanzbehörde festgeleg-
ten, sicheren Verfahrens elektronisch zu übersenden.“ ersetzt. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 werden die Wörter „eines Monats“ durch die Wörter „sechs 
Monaten“ ersetzt. 

bb) In Satz 4 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „oder gemäß 
§ 87a AO oder mittels eines durch die oberste Finanzbehörde fest-
gelegten, sicheren Verfahrens elektronisch zu übersenden.“ ersetzt. 

c) Folgender Abs. 4 wird angefügt: 

„(4) 1Das Spielbankunternehmen hat der zuständigen Finanzbehörde 
neben der Steueranmeldung zur Spielbankabgabe für das Kalenderjahr 
spätestens sechs Monate nach Ablauf des Kalenderjahres eine fiktive 
Vergleichsberechnung nach Art. 7a, aus der es die zu entrichtende Aus-
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gleichsabgabe selbst berechnet, und eine darauf basierende Jahresan-
meldung für die Ausgleichsabgabe vorzulegen. 2Die Ausgleichsabgabe 
kann nicht negativ sein. 3Die Anmeldung ist von einer zur Vertretung des 
Spielbankunternehmens berechtigten Person eigenhändig zu unter-
schreiben oder gemäß § 87a AO oder mittels eines durch die oberste Fi-
nanzbehörde festgelegten, sicheren Verfahrens elektronisch zu übersen-
den. 4Sie gilt als Steueranmeldung im Sinne des § 168 AO. 5Wenn sich 
eine zu entrichtende Ausgleichsabgabe nach Satz 1 ergibt, hat das Spiel-
bankunternehmen den Betrag innerhalb eines Monats nach Eingang der 
Steueranmeldung zu entrichten (Ausgleichsabgabenzahlung). 6Ergibt 
sich keine Abweichung von der angemeldeten Ausgleichsabgabe, gilt 
§ 167 AO entsprechend.“ 

4. Art. 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 wird das Wort „wird“ durch die Wörter „und die Ausgleichsabgabe 
werden“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 werden nach dem Wort „Spielbankabgabe“ die Wörter „und die 
Ausgleichsabgabe“ eingefügt.‘ 

4. Der bisherige § 2 wird § 10 und wie folgt geändert: 

1. Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Inkrafttreten“. 

2. Der Wortlaut wird Satz 1. 

3. Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Abweichend von Satz 1 tritt § 9 am 1. Januar 2025 in Kraft.“ 

 

Berichterstatter: Thomas Holz 
Mitberichterstatter: Jörg Baumann 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Si-
cherheit und Sport federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Verfassung, 
Recht, Parlamentsfragen und Integration und der Ausschuss für Staatshaus-
halt und Finanzfragen haben den Gesetzentwurf mitberaten. Der Ausschuss 
für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat den Gesetzent-
wurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Änderungsan-
träge Drs. 19/2837 und Drs. 19/3265 in seiner 15. Sitzung am 25. September 
2024 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: kein Votum 
mit den in I. enthaltenen Änderungen Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/2837 und 19/3265 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: kein Votum 
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Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Die Änderungsanträge haben durch die Aufnahme in I. ihre Erledigung gefun-
den. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 19/2837 und Drs. 19/3265 
in seiner 13. Sitzung am 10. Oktober 2024 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zu g e s t im m t .  
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/2837 und 19/3265 hat der Aus-
schuss einstimmig Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Die Änderungsanträge haben durch die Aufnahme in I. ihre Erledigung gefun-
den. 

4. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Gesetzentwurf 
und die Änderungsanträge Drs. 19/2837 und Drs. 19/3265 in seiner 38. Sit-
zung am 17. Oktober 2024 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss e i n s t im m i g  der Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses zugestimmt mit der 
Maßgabe, dass in § 1 nach dem Wort „alleinige“ das Wort „Wohnung“ und 
nach dem Wort „alleinigen“ das Wort „Wohnung“ eingefügt wird. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/2837 und 19/3265 hat der Aus-
schuss einstimmig Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Die Änderungsanträge haben durch die Aufnahme in I. ihre Erledigung gefun-
den. 

5. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 19/2837 und Drs. 19/3265 
in seiner 16. Sitzung am 14. November 2024 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses unter Berücksich-
tigung der Stellungnahme des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfra-
gen erneut zu g e s t im m t  mit der Maßgabe, dass 

1. im Einleitungssatz des neuen § 2 das Anführungszeichen zwischen der 
Angabe ,(GVBl. S.‘ und der Angabe ,98)‘ gestrichen wird, 

2. im neuen § 5 Nr. 6 Buchst. b Doppelbuchst. bb das Wort ,und‘ nach den 
Wörtern ,die Sätze 1 und 2‘ eingefügt wird und 

3. als Datum des Inkrafttretens im neuen § 10 Satz 1 der „17. Dezember 
2024“ eingefügt wird. 

 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/3265 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
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 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefun-
den. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/2837 hat der Ausschuss einstim-
mig Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefun-
den. 

Florian Siekmann 
Stellvertretender Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke, Roland Weigert, 
Tobias Beck, Martin Behringer, Dr. Martin Brunnhuber, Susann Enders, Stefan 
Frühbeißer, Johann Groß, Wolfgang Hauber, Bernhard Heinisch, Alexander Hold, 
Marina Jakob, Michael Koller, Nikolaus Kraus, Josef Lausch, Christian Lindinger, 
Rainer Ludwig, Ulrike Müller, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Julian 
Preidl, Anton Rittel, Markus Saller, Martin Scharf, Werner Schießl, Gabi Schmidt, 
Roswitha Toso, Jutta Widmann, Benno Zierer, Felix Freiherr von Zobel, Thomas 
Zöller und Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Holger Dremel, Thomas Holz, Michael Hofmann, Martin Wagle, Konrad Baur, 
Barbara Becker, Dr. Andrea Behr, Dr. Alexander Dietrich, Leo Dietz, Norbert 
Dünkel, Jürgen Eberwein, Dr. Stefan Ebner, Sebastian Friesinger, Thorsten 
Freudenberger, Alfred Grob, Petra Guttenberger, Josef Heisl, Dr. Gerhard Hopp, 
Petra Högl, Björn Jungbauer, Andreas Kaufmann, Joachim Konrad, Harald Kühn, 
Stefan Meyer, Thomas Pirner, Helmut Schnotz, Sascha Schnürer, Kerstin 
Schreyer, Werner Stieglitz, Martin Stock, Kristan Freiherr von Waldenfels, Josef 
Zellmeier und Fraktion (CSU) 

Drs. 19/2598, 19/4021 

Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes und weiterer Rechtsvor-
schriften 

§ 1 

Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

Art. 7 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch § 1 
Abs. 10 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst: 

„1Beitragspflichtig sind alle Personen, die sich in dem nach Abs. 1 anerkannten Gebiet 
zu Kur- oder Erholungszwecken aufhalten, ohne dort ihre alleinige Wohnung oder 
Hauptwohnung im Sinn des Melderechts zu haben, oder die neben einer alleinigen 
Wohnung oder Hauptwohnung im Sinn des Melderechts in diesem Gebiet eine vorwie-
gend benutzte Wohnung im Ausland haben, und denen die Möglichkeit zur Benutzung 
der Einrichtungen und zur Teilnahme an den Veranstaltungen geboten ist (Kurgäste).“ 
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§ 2 

Änderung der Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Au-
gust 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 6 der Verord-
nung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 91 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „nach den für große Kapitalgesellschaf-
ten geltenden Vorschriften“ werden durch die Wörter „in entsprechender An-
wendung der Vorschriften des Dritten Buches“ ersetzt und nach den Wörtern 
„weitergehende gesetzliche Vorschriften“ werden die Wörter „oder weiterge-
hende Bestimmungen der Unternehmenssatzung“ eingefügt.  

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:  

„2Die Erweiterung des Lageberichts um einen Nachhaltigkeitsbericht und die 
Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach der Unternehmens-
satzung.“ 

2. Art. 94 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Nr. 2 wird aufgehoben.  

b) Die bisherigen Nrn. 3 bis 5 werden die Nrn. 2 bis 4.  

3. Art. 107 wird wie folgt geändert:  

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:  

„(1) Bei Eigenbetrieben und Kommunalunternehmen sollen der Jahresab-
schluss und der Lagebericht, soweit dieser aufzustellen ist, spätestens inner-
halb von neun Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjahres durch einen sach-
verständigen Prüfer (Abschlussprüfer) in entsprechender Anwendung der Vor-
schriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs geprüft sein.“ 

b) In Abs. 3 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „ , soweit dieser auf-
zustellen ist.“ ersetzt.  

4. Dem Art. 120b wird folgender Abs. 4 angefügt:  

„(4) Soweit nach dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch die Vorschrif-
ten des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab einem bestimmten Zeit-
punkt anzuwenden sind, gilt dies entsprechend auch bei der Anwendung des Art. 91 
Abs. 1 Satz 1 und des Art. 107 Abs. 1.“ 

 

§ 3 

Änderung der Landkreisordnung 

Die Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Au-
gust 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 8 der Verord-
nung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. Art. 79 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „nach den für große Kapitalgesellschaf-
ten geltenden Vorschriften“ werden durch die Wörter „in entsprechender An-
wendung der Vorschriften des Dritten Buches“ ersetzt und nach den Wörtern 
„weitergehende gesetzliche Vorschriften“ werden die Wörter „oder weiterge-
hende Bestimmungen der Unternehmenssatzung“ eingefügt.  

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:  

„2Die Erweiterung des Lageberichts um einen Nachhaltigkeitsbericht und die 
Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach der Unternehmens-
satzung.“  

2. Art. 82 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Nr. 2 wird aufgehoben.  

b) Die bisherigen Nrn. 3 bis 5 werden die Nrn. 2 bis 4. 
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3. Art. 93 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Bei Eigenbetrieben und Kommunalunternehmen sollen der Jahresab-
schluss und der Lagebericht, soweit dieser aufzustellen ist, spätestens inner-
halb von neun Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjahres durch einen sach-
verständigen Prüfer (Abschlussprüfer) in entsprechender Anwendung der Vor-
schriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs geprüft sein.“ 

b) In Abs. 3 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „ , soweit dieser auf-
zustellen ist.“ ersetzt.  

4. Dem Art. 106b wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Soweit nach dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch die Vorschrif-
ten des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab einem bestimmten Zeit-
punkt anzuwenden sind, gilt dies entsprechend auch bei der Anwendung des Art. 79 
Abs. 1 Satz 1 und des Art. 93 Abs. 1.“ 

 

§ 4 

Änderung der Bezirksordnung 

Die Bezirksordnung (BezO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Au-
gust 1998 (GVBl. S. 850, BayRS 2020-4-2-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 9 der Verord-
nung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 77 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „nach den für große Kapitalgesellschaf-
ten geltenden Vorschriften“ werden durch die Wörter „in entsprechender An-
wendung der Vorschriften des Dritten Buches“ ersetzt und nach den Wörtern 
„weitergehende gesetzliche Vorschriften“ werden die Wörter „oder weiterge-
hende Bestimmungen der Unternehmenssatzung“ eingefügt.  

b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Die Erweiterung des Lageberichts um einen Nachhaltigkeitsbericht und die 
Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach der Unternehmens-
satzung.“ 

2. Art. 80 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nr. 2 wird aufgehoben.  

b) Die bisherigen Nrn. 3 bis 5 werden die Nrn. 2 bis 4.  

3. Art. 89 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Bei Eigenbetrieben und Kommunalunternehmen sollen der Jahresab-
schluss und der Lagebericht, soweit dieser aufzustellen ist, spätestens inner-
halb von neun Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjahres durch einen sach-
verständigen Prüfer (Abschlussprüfer) in entsprechender Anwendung der Vor-
schriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs geprüft sein.“  

b) In Abs. 3 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „ , soweit dieser auf-
zustellen ist.“ ersetzt. 

4. Dem Art. 101b wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Soweit nach dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch die Vorschrif-
ten des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab einem bestimmten Zeit-
punkt anzuwenden sind, gilt dies entsprechend auch bei der Anwendung des Art. 77 
Abs. 1 Satz 1 und des Art. 89 Abs. 1.“ 
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§ 5 

Änderung der Eigenbetriebsverordnung 

Die Eigenbetriebsverordnung (EBV) vom 29. Mai 1987 (GVBl. S. 195, BayRS 
2023-7-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 55 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „GO“ durch die Wörter „der Gemeindeordnung – GO“ 
ersetzt.  

3. § 20 wird wie folgt gefasst: 

„§ 20 

Jahresabschluss 

1Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ist ein Jahresabschluss in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buchs (Erster und Zweiter Abschnitt) aufzustellen und zu prüfen, soweit nach dieser 
Verordnung oder der Betriebssatzung keine weitergehenden Bestimmungen gelten. 
2Art. 91 Abs. 1 Satz 2 GO und Art. 120b Abs. 4 GO finden entsprechende Anwen-
dung.“ 

4. Dem § 23 wird folgender Abs. 3 angefügt:  

„(3) 1Soweit der Jahresabschluss in entsprechender Anwendung der Vorschriften 
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs nicht um einen Anhang zu erweitern 
ist und auch nach der Betriebssatzung insoweit keine weitergehenden Bestimmun-
gen gelten, findet Abs. 2 keine Anwendung. 2Die entsprechende Anwendung von 
§ 264 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 und § 285 Nr. 9 Buchst. c HGB erfolgt nach Maßgabe des 
Abs. 1 Satz 2.“  

5. § 24 wird wie folgt geändert:  

a) Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:  

„1Für die Aufstellung und die Prüfung eines Lageberichts finden die Vorschriften 
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs entsprechende Anwendung, so-
weit nach dieser Verordnung oder der Betriebssatzung keine weitergehenden 
Bestimmungen gelten. 2Art. 91 Abs. 1 Satz 2 GO und Art. 120b Abs. 4 GO fin-
den entsprechende Anwendung.“ 

b) In Satz 3 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „ist auch einzugehen“ durch die 
Wörter „ , sonst im Anhang, soweit der Jahresabschluss um diesen zu erweitern 
ist, muss auch eingegangen werden“ ersetzt.  

6. § 25 wird wie folgt geändert:  

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Jahresabschluß“ die Wörter „sowie, so-
weit diese aufzustellen sind“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Lagebericht“ die Wörter „ , soweit dieser 
aufzustellen ist,“ eingefügt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird aufgehoben. 

bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 1 und 2 und wie folgt ge-
fasst: 

„1Bei der Abschlussprüfung nach Art. 107 GO ist auch zu prüfen, ob § 24 
Satz 3 beachtet ist und ob, soweit ein Lagebericht aufzustellen ist, sonstige 
Angaben im Lagebericht nicht eine falsche Vorstellung von der Lage des 
Eigenbetriebs erwecken. 2Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Verhält-
nisse ist die Erfolgsübersicht, soweit diese aufzustellen ist, zu berücksichti-
gen.“ 
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c) Abs. 3 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Jahresabschluß“ die Wörter „sowie, so-
weit diese aufzustellen sind“ eingefügt.  

bb) In Satz 2 wird das Wort „Abschlußprüfung“ durch die Wörter „Abschlussprü-
fung nach Art. 107 GO“ ersetzt.  

d) In Abs. 4 Satz 3 werden nach dem Wort „Lagebericht“ die Wörter „ , soweit die-
ser aufzustellen ist,“ eingefügt. 

 

§ 6 

Änderung der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen 
Krankenhäuser 

§ 11 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser 
(WkKV) vom 11. März 1999 (GVBl. S. 132, BayRS 2023-8-I), die durch § 4 der Verord-
nung vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 707) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„1Für die Aufstellung eines Lageberichts finden die Vorschriften des Dritten Buches 
des Handelsgesetzbuchs entsprechende Anwendung, soweit nicht nach der Be-
triebssatzung oder der Unternehmenssatzung weitergehende Bestimmungen gel-
ten. 2Die Erweiterung des Lageberichts um einen Nachhaltigkeitsbericht und die 
Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach der Betriebssatzung 
oder der Unternehmenssatzung.“ 

2. In Satz 3 Satzteil vor Nr. 1 werden nach dem Wort „Lagebericht“ die Wörter „ , sonst 
im Anhang des Jahresabschlusses,“ eingefügt. 

3. Die folgenden Sätze 4 und 5 werden angefügt: 

„4Soweit nach dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch die Vorschriften 
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab einem bestimmten Zeitpunkt 
anzuwenden sind, gilt dies entsprechend auch bei der Anwendung von Satz 1. 5Die 
Sätze 1, 2 und 4 finden keine Anwendung, soweit in der Krankenhaus-Buchfüh-
rungsverordnung abweichende Regelungen getroffen sind.“ 

 

§ 7 

Änderung der Verordnung über Kommunalunternehmen 

Die Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) vom 19. März 1998 (GVBl. 
S. 220, BayRS 2023-15-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 56 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „GO“ durch die Wörter „der Gemeindeordnung – GO“ 
ersetzt. 

2. § 22 wird wie folgt gefasst:  

„§ 22 

Jahresabschluss 

1Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ist ein Jahresabschluss in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buchs (Erster und Zweiter Abschnitt) aufzustellen und zu prüfen, soweit nach dieser 
Verordnung oder der Unternehmenssatzung keine weitergehenden Bestimmungen 
gelten. 2Art. 91 Abs. 1 Satz 2 GO und Art. 120b Abs. 4 GO bleiben unberührt.“ 

3. Dem § 25 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) 1Soweit der Jahresabschluss in entsprechender Anwendung der Vorschrif-
ten des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs nicht um einen Anhang zu erwei-
tern ist und auch nach der Unternehmenssatzung insoweit keine weitergehenden 
Bestimmungen gelten, findet Abs. 2 keine Anwendung. 2Die entsprechende Anwen-
dung von § 264 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 und § 285 Nr. 9 Buchst. c HGB erfolgt nach 
Maßgabe des Abs. 1 Satz 2.“ 
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4. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  

„1Für die Aufstellung und die Prüfung eines Lageberichts finden die Vorschriften 
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs unbeschadet des Art. 91 Abs. 1 
Satz 2 GO und des Art. 120b Abs. 4 GO entsprechende Anwendung, soweit 
nach dieser Verordnung oder der Unternehmenssatzung keine weitergehenden 
Bestimmungen gelten.“ 

b) In Satz 2 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „ist auch einzugehen“ durch die 
Wörter „ , sonst im Anhang, soweit der Jahresabschluss um diesen zu erweitern 
ist, muss auch eingegangen werden“ ersetzt.  

5. § 27 wird wie folgt geändert:  

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Jahresabschluß“ die Wörter „sowie, so-
weit diese aufzustellen sind“ eingefügt.  

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Lagebericht“ die Wörter „ , soweit dieser 
aufzustellen ist,“ eingefügt.  

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:  

„(2) 1Bei der Abschlussprüfung nach Art. 107 GO ist auch zu prüfen, ob § 26 
Satz 2 beachtet ist und ob die sonstigen Angaben im Lagebericht, soweit dieser 
aufzustellen ist, nicht eine falsche Vorstellung von der Lage des Kommunalun-
ternehmens erwecken. 2Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse ist 
die Erfolgsübersicht, soweit diese aufzustellen ist, zu berücksichtigen.“ 

c) In Abs. 3 Satz 3 werden nach dem Wort „Lagebericht“ die Wörter „ , soweit die-
ser aufzustellen ist,“ eingefügt.  

 

§ 8 

Änderung der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen 
Pflegeeinrichtungen 

§ 11 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrich-
tungen (WkPV) vom 3. März 1998 (GVBl. S. 132, BayRS 861-3-I), die zuletzt durch § 5 
der Verordnung vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 707) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„1Für die Aufstellung eines Lageberichts finden die Vorschriften des Dritten Buches 
des Handelsgesetzbuchs entsprechende Anwendung, soweit nicht nach der Be-
triebssatzung oder der Unternehmenssatzung weitergehende Bestimmungen gel-
ten. 2Die Erweiterung des Lageberichts um einen Nachhaltigkeitsbericht und die 
Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach der Betriebssatzung 
oder der Unternehmenssatzung.“ 

2. In Satz 3 Satzteil vor Nr. 1 werden nach dem Wort „Lagebericht“ die Wörter „ , sonst 
im Anhang des Jahresabschlusses,“ eingefügt. 

3. Die folgenden Sätze 4 und 5 werden angefügt: 

„4Soweit nach dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch die Vorschriften 
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab einem bestimmten Zeitpunkt 
anzuwenden sind, gilt dies entsprechend auch bei der Anwendung von Satz 1. 5Die 
Sätze 1, 2 und 4 finden keine Anwendung, soweit in der Pflege-Buchführungsver-
ordnung abweichende Regelungen getroffen sind.“ 
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§ 9 

Änderung des Spielbankgesetzes 

Das Spielbankgesetz (SpielbG) vom 26. Juli 1995 (GVBl. S. 350, BayRS 2187-1-I), 
das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 22. April 2022 (GVBl. S. 147) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 7 Abs. 7 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Art. 7a bleibt unberührt.“ 

2. Nach Art. 7 wird folgender Art. 7a eingefügt: 

„Art. 7a 

Ausgleichsabgabe 

1Sofern die Spielbankabgabe nach Art. 7 Abs. 1 unter Berücksichtigung der Er-
mäßigung um die spielbetriebsbedingte Umsatzsteuer nach Art. 7 Abs. 8 für Zeit-
räume ab dem 1. Januar 2025 niedriger ist als eine fiktive Steuerlast bei Nichtan-
wendung der Steuerbefreiungen für Spielbanken nach Bundesrecht und nach 
Art. 11 (fiktive Vergleichsberechnung), ist der Differenzbetrag als Ausgleichsab-
gabe an den Freistaat Bayern zu entrichten. 2Bei der fiktiven Vergleichsberechnung 
sind die fiktive Körperschaftsteuer und die Kapitalertragsteuer jeweils zuzüglich Er-
gänzungsabgaben sowie die Gewerbesteuer zu berücksichtigen. 3Die Steuerlast 
nach Art. 7 Abs. 1 bleibt hierbei außer Ansatz.“ 

3. Art. 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 5 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „oder gemäß 
§ 87a AO oder mittels eines durch die oberste Finanzbehörde festgelegten, si-
cheren Verfahrens elektronisch zu übersenden.“ ersetzt. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 werden die Wörter „eines Monats“ durch die Wörter „sechs Mona-
ten“ ersetzt. 

bb) In Satz 4 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „oder gemäß § 87a AO 
oder mittels eines durch die oberste Finanzbehörde festgelegten, sicheren 
Verfahrens elektronisch zu übersenden.“ ersetzt. 

c) Folgender Abs. 4 wird angefügt: 

„(4) 1Das Spielbankunternehmen hat der zuständigen Finanzbehörde neben 
der Steueranmeldung zur Spielbankabgabe für das Kalenderjahr spätestens 
sechs Monate nach Ablauf des Kalenderjahres eine fiktive Vergleichsberech-
nung nach Art. 7a, aus der es die zu entrichtende Ausgleichsabgabe selbst be-
rechnet, und eine darauf basierende Jahresanmeldung für die Ausgleichsab-
gabe vorzulegen. 2Die Ausgleichsabgabe kann nicht negativ sein. 3Die Anmel-
dung ist von einer zur Vertretung des Spielbankunternehmens berechtigten Per-
son eigenhändig zu unterschreiben oder gemäß § 87a AO oder mittels eines 
durch die oberste Finanzbehörde festgelegten, sicheren Verfahrens elektro-
nisch zu übersenden. 4Sie gilt als Steueranmeldung im Sinne des § 168 AO. 
5Wenn sich eine zu entrichtende Ausgleichsabgabe nach Satz 1 ergibt, hat das 
Spielbankunternehmen den Betrag innerhalb eines Monats nach Eingang der 
Steueranmeldung zu entrichten (Ausgleichsabgabenzahlung). 6Ergibt sich 
keine Abweichung von der angemeldeten Ausgleichsabgabe, gilt § 167 AO ent-
sprechend.“ 

4. Art. 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 wird das Wort „wird“ durch die Wörter „und die Ausgleichsabgabe wer-
den“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 werden nach dem Wort „Spielbankabgabe“ die Wörter „und die Aus-
gleichsabgabe“ eingefügt. 
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§ 10 

Inkrafttreten 

1Dieses Gesetz tritt am 17. Dezember 2024 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt 
§ 9 am 1. Januar 2025 in Kraft. 

 

Die Präsidentin 

Ilse Aigner 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold
Abg. Bernhard Pohl
Abg. Jörg Baumann
Abg. Christian Zwanziger
Abg. Christiane Feichtmeier
Abg. Thomas Holz
Staatssekretär Sandro Kirchner



Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 8 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten

Florian Streibl, Felix Locke, Roland Weigert u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER),

Holger Dremel, Thomas Holz, Michael Hofmann u. a. und Fraktion (CSU)

zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (Drs. 19/2598)

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten

Holger Dremel, Dr. Gerhard Hopp, Bernhard Seidenath u. a. und Fraktion (CSU),

Florian Streibl, Felix Locke, Roland Weigert u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)

(Drs. 19/2837) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten

Holger Dremel, Petra Guttenberger, Josef Zellmeier u. a. und Fraktion (CSU),

Florian Streibl, Felix Locke, Bernhard Pohl u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)

(Drs. 19/3265) 

Einzelheiten können Sie der Tagesordnung entnehmen. Die gesamte Redezeit der 

Fraktionen beträgt 29 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei 

wie gewohnt an der Redezeit der stärksten Fraktion. Ich eröffne die Aussprache. Ers-

ter Redner ist Bernhard Pohl für die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Herr Kollege, Sie 

haben das Wort.

Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Herr Präsident, Herr Staatssekretär, liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Es sind zwei Gesetzesänderungen, die in der Textform relativ kom-

pliziert und sperrig daherkommen, aber ich glaube, man kann es auf den Kern zusam-

menfassen.
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Das Erste ist im Rahmen des Kommunalabgabenrechts eine Glättung des Rechts der 

Kurbeiträge. Das Zweite ist ein erfreulicher Schritt zur Entbürokratisierung.

Wir beginnen mit dem Artikel 7 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes. Er befasst 

sich mit dem Kurbeitrag. Kurbeiträge werden als Gegenleistung für die Inanspruch-

nahme von Leistungen erhoben, die Kurorte zur Verfügung stellen; und zwar sollen 

diejenigen die Gegenleistungen bezahlen, die ortsfremd sind. Vielleicht erinnert sich 

der eine oder andere: Artikel 21 der Gemeindeordnung regelt die Benutzung gemeind-

licher Einrichtungen. Diese ist primär den Gemeindeeinwohnern vorbehalten. Wenn 

die Einrichtungen, die hier vonseiten der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden, 

von Ortsfremden genutzt werden, dann sollen sie in Kurorten einen Kurbeitrag bezah-

len.

So weit, so gut. Es gab aber hier tatsächlich eine Gesetzeslücke für Menschen, die 

nicht in dem Ort wohnten, aber ihren Hauptwohnsitz oder alleinigen Wohnsitz im Aus-

land hatten oder haben. Die waren von diesem Kurbeitrag nicht umfasst. Diese unlogi-

sche Ausnahme oder diese unlogische Differenzierung wird durch diese Gesetzesän-

derung nun geglättet.

Die zweite Änderung betrifft den § 11 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der 

kommunalen Pflegeeinrichtungen.Dazu ist der Bilanz ein Lagebericht anzufügen und 

nach jetziger Gesetzeslage auch ein Nachhaltigkeitsbericht. Neu ist, dass die Gesell-

schaften nun in ihrer Satzung festlegen können, dass dieser Nachhaltigkeitsbericht 

nicht erforderlich ist. Das ist in der Tat eine Erleichterung. Das ist in der Tat ein Beitrag 

zur Entbürokratisierung. Wir unterstützen das. Wir freuen uns, dass ein praktisches 

Beispiel dafür gegeben wird, dass wir gewillt sind, überflüssige und belastende Be-

stimmungen auf ihren notwendigen Kern zu reduzieren. Wenn eine Gesellschaft es 

gerne haben möchte, dem Lagebericht noch einen Nachhaltigkeitsbericht hinzuzufü-

gen, dann kann sie dies gerne tun. Es obliegt aber dann der eigenen Hoheit, dies zu 

tun oder davon Abstand zu nehmen. Wir stellen damit die kommunalen Einrichtungen 
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den privaten Gesellschaften gleich, die das nach geltendem Recht jetzt schon tun kön-

nen. Das findet unsere Zustimmung.

Ich prophezeie an dieser Stelle, dass wir in den kommenden Monaten und Jahren 

noch viele derartige Änderungen beschließen werden; denn das ist das, was ich 

meine, wenn ich sage, wir haben in den letzten Jahrzehnten "Speck angefressen", der 

uns daran hindert, effektiv, schnell und gut zu wirtschaften – sei es im privaten oder im 

kommunalen Bereich. Ich denke, dass wir das in der Zukunft öfter haben werden. 

Diese beiden Gesetzesänderungen finden unsere Zustimmung.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLER sowie Abgeordneten der CSU)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Als Nächster spricht der Abgeordnete Jörg 

Baumann für die AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort.

Jörg Baumann (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Die 

Alarmrufe der Kommunen in Bayern werden immer lauter und verzweifelter. Viele sind 

in akuter Geldnot und können die grundlegenden Dinge der Daseinsvorsorge nicht 

mehr finanzieren. Das belegt ein Interview der Bayerischen Staatszeitung mit Hans 

Reichhart, dem Landrat des Landkreises Günzburg, vom 22.11.2024.

Bayerns Kommunen haben mit über 5 Milliarden Euro ein Rekorddefizit angehäuft. 

Kohle muss her, egal wie. Das beste Beispiel ist der vorliegende Gesetzentwurf zur 

Änderung des Kommunalabgabengesetzes. Den Kurbeitrag soll zukünftig auch derje-

nige zahlen, der eine Wohnung im Kurgebiet hat und dessen vorwiegend genutzte 

Wohnung im Ausland liegt. Das klingt gut, scheitert aber in der Praxis.

Ein Wohnsitz in Deutschland heißt Erstwohnsitz, und zwar egal, ob man einen weite-

ren Wohnsitz in London, Brüssel oder etwa Prag hat. Ich habe mich diesbezüglich ein-
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mal bei einem Einwohnermeldeamt versichert. Mir wurde bestätigt: Die Prüfung, ob ein 

Bürger im Ausland überhaupt einen Wohnsitz hat, findet nicht statt. Eine solche Prü-

fung ist äußerst schwierig und wird meistens gar nicht erst durchgeführt.

Völlig unklar ist, wie man prüfen will, wie viele Personen an wie vielen Tagen die Kur-

taxe zu zahlen haben. Wollen die Kurorte die Häuser 24 Stunden an 7 Tagen wöchent-

lich überwachen? Wie wollen sie feststellen, ob, wann und wie lange sich die Betref-

fenden im eigenen Kurgebiet aufhalten? Man weiß es nicht. Aber vielleicht verlässt 

sich die CSU auf die deutsche Blockwartmentalität. Irgendjemand wird schon ein Auge 

auf den Nachbarn werfen. Seit der Corona-Pandemie ist das ja wieder zu einem 

Volkssport geworden. Die DDR lässt grüßen.

Man will mit diesem Gesetz dem Wohnsitznehmer die Rechte eines Erstwohnsitzes 

nehmen und ihm die Pflichten eines Erstwohnsitzes belassen. Muss man im Umkehr-

schluss dann nur den GEZ-Zwangsbeitrag zahlen, wenn man vor Ort anwesend ist?

Damit nicht genug. Kurzerhand fügt man noch zwei Änderungsanträge an. Sie wollen 

die Pflicht kommunaler Unternehmen zur sogenannten Nachhaltigkeitspflichterstattung 

nach dem Green Deal verstetigen. Ob man dem Lieferkettengesetz oder nach dem 

Nachhaltigkeitsgesetz berichten muss, ist ja letztendlich egal. Wir fordern: weg damit, 

Bürokratieabbau jetzt, Unternehmen entlasten.

(Beifall bei der AfD)

Auch damit noch nicht genug. Die EU will jetzt auch bei den bayerischen Spielbanken 

mitmischen. Im Änderungsantrag auf Drucksache 19/3265 schreiben Sie:

"Die vorgesehenen Gesetzesänderungen erfolgen in Umsetzung des Beschlus-

ses der Europäischen Kommission vom 20. Juni 2024. […] Die Europäische Kom-

mission stellt darin fest, dass Spielbankunternehmen durch die besonderen Steu-

ervorschriften (Spielbankabgabe) ein potenzieller Vorteil gegenüber 

Spielhallenbetreibern, die nach den regulären Steuervorschriften (Ertragsteuern 
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zzgl. der Ergänzungsabgaben (Solidaritätszuschlag) und Gewerbesteuer) besteu-

ert werden, entstehen kann."

Hat die Europäische Kommission keine anderen Probleme und so viel nicht ausgelas-

tete Zeit, dass sie sich um die neuen bayerischen Spielbanken kümmern kann? Die 

CSU in Bayern versucht, Gesetze und Vorschriften, die die CSU auf EU-Ebene be-

schließt, zu umgehen, ähnlich wie es die GRÜNEN bei der Bezahlkarte machen. Ich 

bin mir sicher, dass Sie selber definitiv nicht wissen, ob Ihre Vorschläge EU-konform 

sind und damit auch Bestand haben. Wir lehnen diesen EU-Schmarren auf jeden Fall 

ab. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der AfD)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Vielen Dank. – Der nächste Redner ist der 

Kollege Christian Zwanziger für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte schön, 

Sie haben das Wort.

Christian Zwanziger (GRÜNE): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 

lasse die beiden Änderungsanträge außen vor. Meines Wissens waren sie größten-

teils unstrittig. Wir haben ihnen schon in der Behandlung im Ausschuss zugestimmt. 

Ich konzentriere mich auf die konkrete Änderung des kommunalen Abgabengesetzes 

zu den Kurbeiträgen. Ich bin überrascht, dass wir dazu heute noch einmal eine Aus-

sprache durchführen. Aus meiner Sicht war das alles schon in der Ersten Lesung und 

auch in den Ausschüssen unstrittig. Nichtsdestoweniger rollen wir das noch mal auf.

Herr Kollege Pohl, ja, es geht natürlich darum, wie wir die touristische Infrastruktur und 

auch die Kurinfrastruktur finanzieren können. Es geht auch um die Frage, ob jemand, 

der in Deutschland zwar keinen Erstwohnsitz hat, aber offensichtlich einen baye-

rischen Kurort so gut findet, dass er sich dort einen weiteren Wohnsitz nimmt, Kurtaxe 

bezahlen muss. Ich finde es richtig, dass diese Personen zukünftig an den Kosten für 

die Kurinfrastruktur beteiligt werden können.Das haben wir als Fraktion auch mitgetra-

gen.
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Das Größere – das habe ich auch in der Ersten Lesung schon anzusprechen versucht 

– ist eigentlich: Wie finanzieren wir touristische Infrastruktur, Erholungsinfrastruktur in 

der Fläche, in dem Fall halt durch Kurbeiträge? Da würde ich mir wünschen, dass wir 

als Hohes Haus nach dieser Änderung jetzt den Blick noch einmal etwas weiten. Wir 

haben in Bayern über 500 Millionen Tagesgäste, die kurze Reisen unternehmen, oft 

natürlich auch innerhalb von Bayern. Wir haben 100 Millionen Übernachtungsgäste. 

Die Kurbeiträge stellen eigentlich nur auf die Übernachtungsgäste und in dem Fall 

jetzt auf Zweitwohnsitznehmer ab.

Wir haben aber in ganz Bayern nicht nur Kurorte, sondern auch ganz viele Orte, die, 

völlig zu Recht, touristische Hotspots sind, bei denen sich auch die Frage stellt: Wie 

finanzieren wir denn die Infrastruktur? Wie oft müssen denn Mülleimer an einem be-

liebten Badesee entleert werden? Wie wird denn jetzt die Zufahrt oder überhaupt die 

Parkmöglichkeit, wenn man mit dem Auto anreist, geregelt? Das sind einfach Kosten, 

auf denen die Kommunen oft sitzen bleiben. Das merken wir daran, dass sich leider 

an manchen Orten ein kleinerer oder größerer Widerstand gegen Touristen, gegen 

Gäste richtet. Ich glaube, den sollten wir alle im Sinne einer Gastfreundschaft und im 

Sinne einer Kultur, durch die wir auch gerne an Gästen in Bayern verdienen, möglichst 

kleinzuhalten versuchen. Damit wir den Widerstand kleinhalten können, müssen wir 

natürlich auch die Kommunen vor Ort unterstützen. Wir müssen den Menschen vor 

Ort, die dann sagen, das sind mir langsam zu viele Gäste, die noch zusätzlich kom-

men, als dass wir denen etwas bieten könnten, klarmachen: Das hat Vorteile.

Da wünsche ich mir schon, dass wir ernst nehmen, was beispielsweise das Baye-

rische Zentrum für Tourismus erhoben hat: Die haben sich 2021 Tagesausflügler an-

geschaut – das sind in Bayern jedes Jahr über 500 Millionen – und haben sich gefragt: 

Wie reisen die denn an? – Die Überraschung war: Drei Viertel bis 85 % reisen mit dem 

Pkw an. Wir wissen alle: Pkws wollen dann auch irgendwo abgestellt werden, wenn 

man wandern und ins Café geht oder etwas anderes unternimmt. Ich finde schon, 
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dass wir dann als Freistaat Bayern unseren Beitrag leisten müssen, dass auch andere 

Anreisemöglichkeiten attraktiv sind.

Da gibt es jetzt allerdings eine gute Sache, und zwar das Deutschlandticket. Eine 

neue Erhebung des Zentrums für Nachhaltigen Tourismus an der Hochschule für 

nachhaltige Entwicklung Eberswalde hat evaluiert, welche Auswirkungen das 

Deutschlandticket auf den Tourismus hatte. Die kamen zu dem Ergebnis, dass der An-

teil derer, die für Kurzausflüge den ÖPNV nutzen und damit auch Anwohner nicht mit 

vollgeparkten Einfahrten oder anderen Sachen ärgern, durch das Deutschlandticket 

stark gestiegen ist. Ein Fünftel der Gäste in Deutschland nutzt das Deutschlandticket 

auch für solche Kurzreisen. Deswegen finde ich es gut, dass es verlängert wird. Ich 

würde mir wünschen, dass wir dann auch den nächsten Schritt gehen, einerseits die 

Kommunen in die Lage zu versetzen, dass der örtliche Busverkehr zu Zeiten, in denen 

Gäste kommen, auch auf Gäste ausgelegt ist, außerhalb der Schulzeiten, außerhalb 

der Arbeitszeiten, und andererseits als Freistaat uns den Schienenpersonennahver-

kehr noch einmal anzuschauen, den wir bestellen, weil es da in der einen oder ande-

ren Region in Bayern Potenziale gäbe, wie wir den Schienenverkehr noch etwas gäs-

tefreundlicher gestalten könnten. Wie gesagt: Mit dem Deutschlandticket ist, gerade 

auch, was die Tarifstruktur angeht, der erste Schritt gemacht, weil es jetzt übersichtlich 

und einfach ist. Jetzt können wir das Weitere auch noch angehen. Das wäre dann ein 

weiterer Schritt.

Wie gesagt: Der Schritt, die Kurbeiträge zu verändern, sodass auch Zweitwohnsitz-

nehmer Kurbeiträge zahlen, war eigentlich nicht strittig. Deswegen bedanke ich mich 

für die Aufmerksamkeit. Wir stimmen auch hier wieder zu.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Herr Kollege. – Nächste Red-

nerin ist die Kollegin Christiane Feichtmeier für die SPD-Fraktion. Bitte, Sie haben das 

Wort.
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Christiane Feichtmeier (SPD): Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Bayern ist eine unglaublich vielseitige Urlaubsregion, in der garantiert für alle 

Menschen die richtige Attraktivität dabei ist, sei es Entspannung am See, eine Wande-

rung in den Bergen, eine Fahrradtour, Skifahren oder ein Citytrip nach München. Viele 

Menschen machen deshalb auch gerne Urlaub in Bayern. Unsere bayerischen Kurorte 

stehen für Gesundheit und Erholung. Dafür investieren die Kommunen viel Geld: für 

den Erhalt der historischen Bauten, Kurparks, Heilbäder und Thermen. Für die Bereit-

stellung dieser Einrichtungen zu Erholungs- und Kurzwecken erheben sie eben die so-

genannte Kurtaxe. Deshalb ist es richtig, wie wir es bereits im Innenausschuss befür-

wortet haben, dass auch Personen, die ihren Hauptwohnsitz im Ausland und einen 

Zweitwohnsitz in einer der betroffenen Kommunen haben, nicht mehr von der Bei-

tragspflicht befreit sind. Diese Anpassung begrüßen auch die kommunalen Spitzen-

verbände. So richtig diese Änderung auch ist, so sehr vermissen wir doch ein touristi-

sches Gesamtkonzept in Bayern. Für uns ist es nach wie vor ein Fehler, hier zwar 

immer die kommunale Selbstverwaltung hochzuhalten, aber dann unseren Kommunen 

zu verbieten, eine Bettensteuer zu erheben.

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Weil die armen Münchner zu wenig Geld 

haben! Oje! Eine Runde Mitleid für die Landeshauptstadt! – Heiterkeit des Abge-

ordneten Martin Wagle (CSU))

Dieses Verbot im Kommunalabgabengesetz sollten wir schleunigst zurücknehmen. 

Das ist einfach die Entscheidung unserer Gemeinden, ob sie eine Bettensteuer einfüh-

ren wollen.

Ein weiterer wichtiger Punkt im Gesetzentwurf ist die Anpassung der Gemeinde-, 

Landkreis- und Bezirksordnung im Hinblick auf die Anforderungen der Jahresab-

schlussprüfungen bei kommunalen Beteiligungen. Sie werden privaten Unternehmen 

nun weitgehend gleichgestellt. Auch die kommunalen Krankenhäuser werden entlas-

tet. Nach der jetzt endlich beschlossenen Krankenhausreform ist das ein weiterer 

wichtiger Schritt; denn diese Anpassung wird endlich den Aufwand insbesondere für 
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unsere kommunalen Unternehmen bei der Jahresabschlussprüfung deutlich reduzie-

ren und damit auch die Kosten für die Abschlussprüfung verringern. Die SPD steht für 

starke Kommunalunternehmen; denn Daseinsvorsorge gehört in die öffentliche Hand. 

Deshalb stimmen wir auch diesem Antrag zu, der unseren Stadtwerken das Leben 

etwas leichter macht.

Zuletzt komme ich zu unserem Trittbrettfahrer, der Ausgleichsabgabe für Spielbanken. 

Sie ist nun einmal notwendig, weil wir nach europäischem Recht wegen eines mögli-

chen Nachteils für Spielhallenbetreiber dazu verpflichtet wurden. Das Finanzministeri-

um spricht zwar von Realsatire, weil jetzt halt staatliche Spielbanken dem Staat eine 

Ausgleichsprämie zahlen. Im Ergebnis ist das also ein Nullsummenspiel, aber gut. Das 

ist dann wohl eher eine Frage an unseren Bürokratieabbaubeauftragten Herrn Nussel.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Ergebnis stimmen wir dem Gesetzentwurf zu, 

auch wenn wir sagen: Es ist noch Luft nach oben; aber die Richtung stimmt.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank, Frau Kollegin. – Nächster 

Redner ist der Kollege Thomas Holz für die CSU-Fraktion. Herr Kollege, Sie haben 

das Wort.

Thomas Holz (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kolle-

gen, meine Damen und Herren! Der Tagesordnungspunkt, den wir beraten, erscheint 

zunächst einmal relativ komplex. Das mag daran liegen, dass zu dem eigentlichen 

Punkt, der Änderung des Kommunalabgabengesetzes hinsichtlich der Kurbeitrags-

pflicht für einen bestimmten Personenkreis, im Huckepackverfahren noch zwei weitere 

Verfahren hinzugekommen sind. Deswegen sprechen wir heute in einem Tagesord-

nungspunkt über den Kurbeitrag, den Jahresabschluss bei Kommunalunternehmen 

und über eine Ausgleichsabgabe von Spielbanken. Die Themen mögen jetzt schon ein 

bisschen trocken klingen und sind auch nicht sonderlich politisch; aber man muss 

schon eines bedenken: In zwei Fällen sehen wir eine gewisse Ungleichbehandlung 

Protokollauszug
34. Plenum, 28.11.2024 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 9

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5249
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5334


und Ungerechtigkeit, und beim dritten setzen wir halt die Vorgaben der Europäischen 

Union um. Deswegen ist auch nicht verwunderlich gewesen, dass bei allen Aus-

schussberatungen, wie man dem Protokoll entnehmen kann, eine große Sachlichkeit 

vorgeherrscht hat. Es hat eine Enthaltung von der Fraktion rechts außen gegeben, die 

sich heute in eine Ablehnung verwandelt hat. Das mag vielleicht der allgemeinen Auf-

geregtheit geschuldet sein, dass man jetzt plötzlich mit einer Ablehnung votiert und 

nicht mit einer Enthaltung.

Gehen wir aber einmal Punkt für Punkt durch. – Lieber Herr Kollege Baumann, bei 

dem Punkt Kurbeitrag mit der Überschrift "Alarmrufe der Kommunen" zu kommen, weil 

sie die finanzielle Ausstattung nicht mehr haben, passt leider nicht so ganz. Vielleicht 

haben Sie das Ganze noch nicht bis zum Ende durchgelesen; aber der Kurbeitrag 

wird zweckgebunden erhoben. Das heißt: Die Gemeinden und Kommunen, die Kur-

beiträge erheben, können das nicht in den allgemeinen Steuersäckel, in den allgemei-

nen Haushalt schieben. Deswegen passt das leider hier hinten und vorne nicht, was 

Sie gesagt haben.

Es ist nur logisch und konsequent, was wir eigentlich ändern; denn momentan sind 

alle Personen beitragspflichtig, die sich in einem anerkannten Kur- oder Erholungsge-

biet aufhalten, ohne da ihre Hauptwohnung im Sinne des Melderechts zu haben. Da 

muss ich dem Herrn Pohl in einem Punkt widersprechen: Die Möglichkeit reicht schon 

aus, die Kureinrichtungen oder -veranstaltungen zu nutzen. Man muss sie gar nicht di-

rekt nutzen. Der Problempunkt, warum diese Änderung notwendig ist, war, dass eine 

Voraussetzung für die Beitragspflicht ist, dass Kurgäste dort nicht ihre Hauptwohnung 

haben. Das ist ein Problem in dem Sinne, dass das Melderecht eben nur die Wohnun-

gen im Inland berücksichtigt.Das heißt also: Wer eine Wohnung im Kurgebiet hat, vor-

wiegend aber eine Wohnung im Ausland nutzt, der ist nicht beitragspflichtig. Liebe Kol-

leginnen und Kollegen, ich glaube, da sind wir uns im Hause alle einig: Das ist nicht 

gerecht und entspricht auch nicht dem Gleichheitsgrundsatz. Deswegen wird der Arti-
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kel 2 Absatz 7 des KAG entsprechend geändert, dass man auch diese Personengrup-

pe in die Kurbeitragspflicht aufnimmt.

Eines lassen Sie mich als tourismuspolitischer Sprecher noch sagen: Ich habe es ein-

gangs schon erwähnt, die Kurbeiträge sind zweckgebunden einzuheben. Sie dienen 

der Deckung des Aufwands, den Kommunen haben, wenn sie Einrichtungen betreiben 

und Veranstaltungen abhalten, die Kur- und Erholungszwecken dienen. Auf der einen 

Seite schaffen wir somit eine weitere Einnahmequelle für die betroffenen Kommunen, 

auf der anderen Seite führt es dazu, dass wir unser touristisches Angebot wieder stär-

ken. Das ist, denke ich, wichtig und entspricht genau dem, was Kollege Zwanziger hier 

gesagt hat.

Liebe Kollegin Feichtmeier, es passt nicht, hier mit der Bettensteuer zu argumentieren. 

Eine Steuer ist nicht zweckgebunden, und deswegen vergleichen Sie hier Äpfel mit 

Birnen. Im Übrigen ist Ihnen ja auch bekannt, dass die Bettensteuer gerade in einem 

Gerichtsverfahren verhandelt wird. Warten wir erst einmal ab, was dabei heraus-

kommt.

Der zweite Teil dieses Gesetzentwurfs befasst sich, wie schon vorher gesagt, mit der 

Erstellung von Jahresabschlüssen und der Lageberichte kommunaler Eigenbetriebe, 

kommunaler Unternehmen und kommunaler Unternehmen in privatrechtlicher Form. 

Diese müssen momentan noch nach den strengen Vorgaben des Handelsgesetzbu-

ches für große Kapitalgesellschaften erstellt und geprüft werden. Darin liegt eigentlich 

der Hauptgrund für unsere Gesetzesänderung; denn diese Betriebe erfüllen zum 

Großteil nicht die Merkmale großer Kapitalgesellschaften und müssen das Verfahren 

trotzdem durchführen.

Bei privaten Unternehmen ist es aber so, dass das HGB eine größenabhängige Er-

leichterung vorsieht, und auch das, meine Damen und Herren, ist eben ungerecht. 

Das soll glattgezogen werden. Deswegen wird mit dem Änderungsantrag nur eine ge-

nerelle Verweisung auf die Vorschriften des Dritten Buchs des HGB eingeführt, sodass 
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künftig die größenabhängige Regelung des HGB auch auf kommunale Unternehmen 

angewendet werden kann.

Meine Damen und Herren, das führt zu einer ganz deutlichen Entlastung vieler kom-

munaler Unternehmen, weil ein Großteil davon die Kriterien für große Kapitalgesell-

schaften überhaupt nicht erfüllen würde oder nicht erfüllt. Wir ziehen damit nicht nur 

eine Ungerechtigkeit glatt, sondern entlasten die Kommunen von unnötiger Bürokratie. 

Ich denke, und das haben wir heute schon ein paar Mal gehört, das ist ein ganz zen-

trales Anliegen von uns allen, nämlich eine Entbürokratisierung, die wir hier durchfüh-

ren.

Ganz in diesem Sinne wird auch die Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 

auf das europarechtlich geforderte Maß beschränkt. Nach der sogenannten CSRD 

sind nämlich aktuell noch alle Kommunen in Bayern zur Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung verpflichtet. Durch die Änderung werden nun die kommunalen Unternehmen in 

privatrechtlicher Form, die als mittelgroße, kleine oder kleinste Kapitalgesellschaften 

eingestuft werden, von dieser Pflicht befreit und damit auch ganz entscheidend von 

unverhältnismäßigem administrativem und finanziellem Aufwand entlastet.

Der dritte Punkt: Spielbankgesetz. Lieber Herr Baumann, auch da ist es nicht so, dass 

wir versuchen, irgendetwas zu umgehen. Momentan ist es gesetzlich festgelegt, dass 

es ausschließlich dem Freistaat Bayern erlaubt ist, für einen Staatsbetrieb die Geneh-

migung zum Betrieb einer Spielbank in Bayern zu erhalten. Auf dieser Basis betreibt 

die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung in Bayern neun Spielbanken und hat 

damit eine Monopolstellung inne.

Jetzt hat sich die Europäische Kommission dies im Sommer angesehen und festge-

stellt, dass möglicherweise die Spielbankunternehmen durch die besonderen steuerli-

chen Regelungen – Spielbankabgabe ist hier das Stichwort – gegenüber dem Betrei-

ber von privaten Spielhallen einen Vorteil erlangen könnten. Diese sind nämlich nach 
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den allgemeinen Steuervorschriften zu veranlagen, also mit Ertragsteuer, Solidaritäts-

zuschlag und Gewerbesteuer.

Der Vorschlag zu dieser Gesetzesänderung, den wir hier machen, stellt sicher, dass 

ein in einem Kalenderjahr tatsächlich entstandener oder vielleicht entstehender Vorteil 

durch die sogenannte Ausgleichsabgabe ausgeglichen werden soll. Das ist nur ge-

recht, zieht eine Ungleichheit glatt und ist mit Sicherheit keine Umgehung irgendwel-

cher Vorschriften. In diesem Sinne war schon große Einmütigkeit bei den Ausschuss-

beratungen, und ich denke, das Hohe Haus wird entsprechend entscheiden.

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herr Kollege, es liegt eine Meldung zu einer 

Zwischenbemerkung vor. Dazu erteile ich dem Abgeordneten Jörg Baumann von der 

AfD-Fraktion das Wort.

Jörg Baumann (AfD): Sehr geehrter Herr Kollege Holz, es stimmt, es besteht Einig-

keit, dass Personen, die im Ausland ihren Wohnsitz und auch im Kurort einen Wohn-

sitz haben, doch bitte Kurtaxe zahlen sollen. Das ist richtig. Jetzt noch einmal zum 

praktischen Teil: Wie wollen Sie denn feststellen, ob diese Person im Ausland einen 

Wohnsitz hat, wenn sie das freiwillig gar nicht sagt? Einfach ein praktisches Beispiel.

Wie soll das funktionieren? Wenn ich nach Deutschland komme und sage, ich wohne 

hier, das ist mein Wohnsitz, dann ist das mein Erstwohnsitz. Wie wollen Sie das prak-

tisch nachvollziehen? Wer soll dafür eingesetzt werden? Polizei? Behörden? Wer soll 

das prüfen, ob das wirklich nur ein Tourist ist oder ob er dort wirklich wohnt?

Thomas Holz (CSU): Es ist ja schon einmal schön, dass wir uns in dem Punkt einig 

sind, dass die Regelung, wie sie momentan besteht, nicht gerecht ist. Das heißt: Der-

jenige, der einen Hauptwohnsitz in Deutschland hat und im Kurgebiet noch einen 

Wohnsitz, der zahlt, und derjenige, der im Kurgebiet eine Wohnung hat, aber haupt-

sächlich im Ausland lebt, der zahlt nicht. Sind wir uns einig? – Das ist nicht gerecht. 

Jetzt schaffen wir mit dem Gesetz die Grundlage, um das zu ändern.
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Wie das vor Ort kontrolliert wird, das ist der zweite Punkt. Das ist den Kommunen 

überlassen. Heute gibt es schon – das kann ich aus 16 Jahren Erfahrung als Bürger-

meister erklären – Kurbeitragskontrollen. Dabei wird kontrolliert, wer in welcher Woh-

nung lebt. Das hat gar nichts mit Überwachungsstaat zu tun. Sie haben vorher noch 

ganz andere Vergleiche gezogen. Es ist einfach so. Wer ein Parkticket kauft, wird kon-

trolliert. Das finde ich nicht schlimm, das ist ganz normal.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank. – Für die Staatsregierung 

spricht jetzt Herr Staatssekretär Sandro Kirchner. Herr Staatssekretär, Sie haben das 

Wort.

Staatssekretär Sandro Kirchner (Inneres, Sport und Integration): Sehr geehrter Herr 

Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe schon freundliche Blicke zuge-

worfen bekommen: Mensch, Kirchner, musst du ans Rednerpult kommen? Es ist 

schon alles gesagt worden, was zu sagen ist. Ich komme der Aufforderung aber gerne 

nach und werde es kurz machen.

Im Vordergrund steht an der Stelle natürlich die Änderung des Kommunalabgabenge-

setzes und des Rechts, das damit verbunden ist. Wir sind in der Zweiten Lesung, und 

damit verbunden sollen heute auch noch Änderungen, die über die beiden Regie-

rungsfraktionen eingebracht worden sind, behandelt werden.

Ich mache es kurz: Unter dem Punkt eins ist festzuhalten, dass damit ein Stück weit 

Gerechtigkeit abgebildet wird, damit auch ein Stück weit die Kommunen unterstützt 

werden. Herr Baumann, Sie haben gesagt, dass Sie das Einwohnermeldeamt angeru-

fen und sich erkundigt haben; aber anscheinend haben Sie sich nicht richtig informie-

ren lassen oder nicht richtig zugehört.

Tatsächlich ist es so: Wenn jemand neben seiner vorwiegend benutzten Wohnung im 

Ausland eine einzelne Wohnung in Deutschland hat, die sich im Kurgebiet befindet, 
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dann war er bislang mit der alleinigen Wohnung befreit davon. Wenn ein Ausländer 

zukünftig eine Wohnung in diesem Gebiet hat, dann ist er automatisch mit der Inlands-

Erstwohnung dabei und wird zukünftig auch veranlagt werden. Es ist also kein Hexen-

werk, sondern ganz einfach dem Melderecht entsprechend abgebildet und dargestellt.

Der Punkt zwei betrifft die Entbürokratisierung. Ich denke schon, dass es ganz wichtig 

ist, dass wir in Bayern mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung proaktiv sind und ver-

suchen, unsere Landesgesetzgebung entsprechend so abzubilden, dass kommunale 

Unternehmen anders eingestuft und dadurch von Bürokratie entlastet werden können.

Frau Feichtmeier – sie ist jetzt gar nicht da, oder? –, Sie haben eben angesprochen, 

Sie würden das gerne anders gestalten. Ich habe einen kleinen Tipp für Sie: Wenn Sie 

auf der Bundesebene mit Ihrer Partei darauf Einfluss nehmen würden, dass das EU-

Recht in nationales Recht überführt wird, dann hätten Sie die gleiche Idee wie wir und 

könnten die Unternehmen in Bayern unterstützen.

Das Dritte ist eine EU-Vorgabe, die gegeben war. Wir mussten das EU-Recht bzw. die 

EU-Forderung in unserem Beihilferecht entsprechend übernehmen. Das haben wir mit 

diesem Änderungsantrag abgebildet und sind damit an der Stelle wieder auf Kurs. In-

sofern bitte ich darum, dass Sie dem Gesetzentwurf zustimmen, ebenso den beiden 

Änderungsanträgen.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. – 

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist damit geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf der Fraktio-

nen FREIE WÄHLER und CSU auf der Drucksache 19/2598, die beiden Änderungs-

anträge der Fraktionen CSU und FREIE WÄHLER auf den Drucksachen 19/2837 und 

19/3265 sowie die Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden Ausschusses 

für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport auf der Drucksache 19/4021 zu-

grunde.
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Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/2598. 

Der federführende Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

empfiehlt Zustimmung zum Gesetzentwurf mit der Maßgabe, dass mehrere Änderun-

gen durchgeführt werden. Insbesondere sollen die neuen Paragrafen 2 bis 9 eingefügt 

werden. Der mitberatende Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat ein-

stimmig der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zugestimmt mit 

der Maßgabe, dass zwei weitere Änderungen vorgenommen werden. Der endberaten-

de Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat der Be-

schlussempfehlung des federführenden Ausschusses unter Berücksichtigung der Stel-

lungnahme des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen zugestimmt mit der 

Maßgabe, weitere Änderungen vorzunehmen. Im Einzelnen verweise ich auf Drucksa-

che 19/4021.

Wer dem Gesetzentwurf mit den empfohlenen Änderungen zustimmen will, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

SPD, FREIE WÄHLER und CSU. Gegenstimmen! – Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es 

Stimmenthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen Fassung seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich, sich von seinem Platz zu erheben. – Das sind die Fraktionen 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄHLER und CSU. Ich bitte, ebenso die 

Gegenstimmen anzuzeigen. – Das ist die AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Keine. 

Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Änderung des Kom-

munalabgabengesetzes und weiterer Rechtsvorschriften".

Protokollauszug
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Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben beschlossenen Fassung haben 

die Änderungsanträge auf den Drucksachen 19/2837 und 19/3265 ihre Erledigung ge-

funden. Das Hohe Haus nimmt davon Kenntnis.
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Gesetz  
zur Erleichterung des  

Ehrenamts

vom 9. Dezember 2024

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgen-
de Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht 
wird:

§ 1

Änderung des  
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes

Der Siebte Teil des Bayerischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (BayVwVfG) in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 2010-1-I) veröffentlichten be-
reinigten Fassung, das zuletzt durch § 3 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 718) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Der Überschrift des Abschnitts I werden die Wörter 
„im Verwaltungsverfahren“ angefügt.

2. Art. 81 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden die Wörter „im Verwal-
tungsverfahren“ angefügt.

b) Im Wortlaut wird die Angabe „87“ durch die An-
gabe „86“ ersetzt.

3. Nach Abschnitt I wird folgender Abschnitt Ia einge-
fügt:

„Abschnitt Ia

Ehrenamtliche Tätigkeit und  
Verwaltungsverfahren

Art. 87

Berücksichtigung des  
ehrenamtlichen Einsatzes für das  

Gemeinwohl

1Die Behörden haben bei ihrer Verwaltungstä-
tigkeit zu berücksichtigen, dass der ehrenamtliche 
Einsatz für das Gemeinwohl zu fördern ist. 2Das gilt 
insbesondere für eine einfache, zweckmäßige und 
zügige Durchführung von Verwaltungsverfahren so-
wie bei der Ausübung von Ermessen.“

§ 2

Änderung des  
Landesstraf- und Verordnungsgesetzes

Der Dritte Teil des Landesstraf- und Verordnungsge-
setzes (LStVG) in der in der Bayerischen Rechtssamm-
lung (BayRS 2011-2-I) veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Juli 
2024 (GVBl. S. 247) und durch § 2 des Gesetzes vom 
23. Juli 2024 (GVBl. S. 254) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1. Die Überschrift des Abschnitts 1 wird wie folgt gefasst:

„1. Abschnitt

Ehrenamtliche Veranstaltungen“.

2. Vor Art. 16 wird folgender Art. 12 eingefügt:

„Art. 12

Ehrenamtliche Veranstaltungen für das  
Gemeinwohl

(1) Werden Veranstaltungen, die nach Landes- 
oder Ortsrecht anzuzeigen sind, ehrenamtlich für das 
Gemeinwohl durchgeführt, genügt für regelmäßig 
wiederkehrende, gleichartige Veranstaltungen eine 
einmalige Anzeige.

(2) Wer ehrenamtlich für das Gemeinwohl wie-
derholt und ohne Beanstandungen Veranstaltungen 
durchgeführt hat, die nach Landes- oder Ortsrecht 
genehmigungspflichtig sind, kann künftige Veranstal-
tungen nach Maßgabe der bisherigen Genehmigung 
durchführen, wenn hierüber die jeweils zuständige 
Behörde rechtzeitig unterrichtet wird und diese nichts 
anderes bestimmt.

(3) Anordnungen im Einzelfall nach diesem Gesetz 
oder anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.“

3. Nach Art. 12 wird folgende Überschrift eingefügt:

„2. Abschnitt

Schutz der Gesundheit und Reinlichkeit“.
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4. Der bisherige Abschnitt 2 wird Abschnitt 3.

5. In Art. 19 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt.

6. Die bisherigen Abschnitte 3 und 4 werden die Ab-
schnitte 4 und 5.

§ 3

Änderung des  
Bayerischen Ministergesetzes

Art. 3 Abs. 2 des Bayerischen Ministergesetzes  
(BayMinG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung 
(BayRS 1102-1-F) veröffentlichten bereinigten Fassung, 
das zuletzt durch § 10 des Gesetzes vom 8. Juli 2024 
(GVBl. S. 170) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Satz 2 wird aufgehoben.

2. Satz 3 wird Satz 2.

§ 4

Änderung des  
Gesetzes über Zuständigkeiten im  

Verkehrswesen

Art. 7a des Gesetzes über Zuständigkeiten im Ver-
kehrswesen (ZustGVerk) vom 28. Juni 1990 (GVBl. 
S. 220, BayRS 9210-1-I/B), das zuletzt durch § 4 des Ge-
setzes vom 23. Juli 2024 (GVBl. S. 247) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst:

„Art. 7a

Verkehrssicherung durch  
nichtpolizeiliche Kräfte

1Es dürfen vorbehaltlich anderer Entscheidungen der 
Straßenverkehrs- und Straßenbaubehörden sowie der 
Polizei

1. zur Sicherung von Einsatz- und Übungsstellen sowie 
von Veranstaltungen

a) die dafür eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und 
des Technischen Hilfswerks oder

b) die dafür allgemein oder im Einzelfall beauftrag-
ten Bediensteten gemeindlicher Sicherheitsbe-
hörden, die Gewähr für eine ordnungsgemäße 
Aufgabenerfüllung bieten,

2. zur Sicherung von Veranstaltungen, bei denen nach 
Bewertung der Gemeinde ein einfach gelagerter Fall 
und übersichtliche Verkehrsverhältnisse zu erwarten 
sind, die von der Gemeinde allgemein oder im Ein-
zelfall beauftragten Personen, die Gewähr für eine 
ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung bieten,

die Befugnisse der Polizei nach § 36 Abs. 1 sowie § 44 
Abs. 2 StVO und der Straßenverkehrsbehörde nach § 45 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 5 StVO ausüben und die nötigen 
Verkehrszeichen und -einrichtungen an Stelle der Bau-
lastträger oder Eigentümer der Straße nach § 45 Abs. 5 
Satz 1 StVO aufstellen. 2Satz 1 gilt für Übungsstellen auf 
Straßen des überörtlichen Verkehrs nur, wenn sie zuvor 
mit den Straßenverkehrs- und Straßenbaubehörden so-
wie der Polizei einvernehmlich abgestimmt wurden.“

§ 5

Änderung des  
Kostengesetzes

In Art. 16 Abs. 2 Satz 1 des Kostengesetzes (KG) 
vom 20. Februar 1998 (GVBl. S. 43, BayRS 2013-1-1-F), 
das zuletzt durch Art. 10 des Gesetzes vom 21. April 2023 
(GVBl. S. 128) geändert worden ist, werden nach dem 
Wort „wäre“ die Wörter „oder sie notwendig für eine Ver-
anstaltung anfallen, die ehrenamtlich für das Gemeinwohl 
durchgeführt wird“ eingefügt.

§ 6

Änderung des  
Bayerischen Feuerwehrgesetzes

Das Bayerische Feuerwehrgesetz (BayFwG) in der 
in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 215-3-1-I) 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
§ 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 350) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In Art. 28 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „sind“ 
die Wörter „ ; von der Festsetzung der Kosten kann 
ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn sie 
notwendig für eine Veranstaltung anfallen, die eh-
renamtlich für das Gemeinwohl durchgeführt wird“ 
eingefügt.

§ 7

Inkrafttreten
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Dieses Gesetz tritt am 17. Dezember 2024 in Kraft.

München, den 9. Dezember 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Gesetz  
zur Änderung des  

Kommunalabgabengesetzes und  
weiterer Rechtsvorschriften

vom 9. Dezember 2024

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Kommunalabgabengesetzes

Art. 7 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 
1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch 
§ 1 Abs. 10 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„1Beitragspflichtig sind alle Personen, die sich in dem 
nach Abs. 1 anerkannten Gebiet zu Kur- oder Erholungs-
zwecken aufhalten, ohne dort ihre alleinige Wohnung 
oder Hauptwohnung im Sinn des Melderechts zu haben, 
oder die neben einer alleinigen Wohnung oder Haupt-
wohnung im Sinn des Melderechts in diesem Gebiet eine 
vorwiegend benutzte Wohnung im Ausland haben, und 
denen die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen 
und zur Teilnahme an den Veranstaltungen geboten ist 
(Kurgäste).“

§ 2

Änderung der  
Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796,  
BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 6 der Ver-
ordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 91 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „nach 
den für große Kapitalgesellschaften geltenden 
Vorschriften“ werden durch die Wörter „in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buches“ ersetzt und nach den Wörtern 
„weitergehende gesetzliche Vorschriften“ wer-
den die Wörter „oder weitergehende Bestim-
mungen der Unternehmenssatzung“ eingefügt. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Die Erweiterung des Lageberichts um einen 
Nachhaltigkeitsbericht und die Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach 
der Unternehmenssatzung.“

2. Art. 94 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nr. 2 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Nrn. 3 bis 5 werden die Nrn. 2 
bis 4. 

3. Art. 107 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Bei Eigenbetrieben und Kommunal-
unternehmen sollen der Jahresabschluss und 
der Lagebericht, soweit dieser aufzustellen ist, 
spätestens innerhalb von neun Monaten nach 
Schluss des Wirtschaftsjahres durch einen sach-
verständigen Prüfer (Abschlussprüfer) in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs geprüft 
sein.“

b) In Abs. 3 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „ , soweit dieser aufzustellen ist.“  
ersetzt. 

4. Dem Art. 120b wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Soweit nach dem Einführungsgesetz zum 
Handelsgesetzbuch die Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab einem 
bestimmten Zeitpunkt anzuwenden sind, gilt dies 
entsprechend auch bei der Anwendung des Art. 91 
Abs. 1 Satz 1 und des Art. 107 Abs. 1.“

§ 3

Änderung der  
Landkreisordnung

Die Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung der 

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/2024574

Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, 
BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 8 der Ver-
ordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 79 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „nach 
den für große Kapitalgesellschaften geltenden 
Vorschriften“ werden durch die Wörter „in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buches“ ersetzt und nach den Wörtern 
„weitergehende gesetzliche Vorschriften“ wer-
den die Wörter „oder weitergehende Bestimmun-
gen der Unternehmenssatzung“ eingefügt. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Die Erweiterung des Lageberichts um einen 
Nachhaltigkeitsbericht und die Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach 
der Unternehmenssatzung.“ 

2. Art. 82 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nr. 2 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Nrn. 3 bis 5 werden die Nrn. 2 
bis 4.

3. Art. 93 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bei Eigenbetrieben und Kommunal-
unternehmen sollen der Jahresabschluss und 
der Lagebericht, soweit dieser aufzustellen ist, 
spätestens innerhalb von neun Monaten nach 
Schluss des Wirtschaftsjahres durch einen sach-
verständigen Prüfer (Abschlussprüfer) in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs geprüft 
sein.“

b) In Abs. 3 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „ , soweit dieser aufzustellen ist.“  
ersetzt. 

4. Dem Art. 106b wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Soweit nach dem Einführungsgesetz zum 
Handelsgesetzbuch die Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab einem 
bestimmten Zeitpunkt anzuwenden sind, gilt dies 
entsprechend auch bei der Anwendung des Art. 79 
Abs. 1 Satz 1 und des Art. 93 Abs. 1.“

§ 4

Änderung der  
Bezirksordnung

Die Bezirksordnung (BezO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 850,  
BayRS 2020-4-2-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 9 der Ver-
ordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 77 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „nach 
den für große Kapitalgesellschaften geltenden 
Vorschriften“ werden durch die Wörter „in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buches“ ersetzt und nach den Wörtern 
„weitergehende gesetzliche Vorschriften“ wer-
den die Wörter „oder weitergehende Bestimmun-
gen der Unternehmenssatzung“ eingefügt. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Die Erweiterung des Lageberichts um einen 
Nachhaltigkeitsbericht und die Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach 
der Unternehmenssatzung.“

2. Art. 80 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 2 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Nrn. 3 bis 5 werden die Nrn. 2 
bis 4. 

3. Art. 89 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bei Eigenbetrieben und Kommunal-
unternehmen sollen der Jahresabschluss und 
der Lagebericht, soweit dieser aufzustellen ist, 
spätestens innerhalb von neun Monaten nach 
Schluss des Wirtschaftsjahres durch einen sach-
verständigen Prüfer (Abschlussprüfer) in entspre-
chender Anwendung der Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs geprüft sein.“ 

b) In Abs. 3 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „ , soweit dieser aufzustellen ist.“  
ersetzt.

4. Dem Art. 101b wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Soweit nach dem Einführungsgesetz zum 
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Handelsgesetzbuch die Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab einem 
bestimmten Zeitpunkt anzuwenden sind, gilt dies 
entsprechend auch bei der Anwendung des Art. 77 
Abs. 1 Satz 1 und des Art. 89 Abs. 1.“

§ 5

Änderung der  
Eigenbetriebsverordnung

Die Eigenbetriebsverordnung (EBV) vom 29. Mai 
1987 (GVBl. S. 195, BayRS 2023-7-I), die zuletzt durch 
§ 1 Abs. 55 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „GO“ durch die Wörter 
„der Gemeindeordnung – GO“ ersetzt. 

3. § 20 wird wie folgt gefasst:

„§ 20

Jahresabschluss

1Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjah-
res ist ein Jahresabschluss in entsprechender An-
wendung der Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuchs (Erster und Zweiter Abschnitt) 
aufzustellen und zu prüfen, soweit nach dieser Ver-
ordnung oder der Betriebssatzung keine weiterge-
henden Bestimmungen gelten. 2Art. 91 Abs. 1 Satz 2 
GO und Art. 120b Abs. 4 GO finden entsprechende 
Anwendung.“

4. Dem § 23 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) 1Soweit der Jahresabschluss in entsprechen-
der Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches 
des Handelsgesetzbuchs nicht um einen Anhang zu 
erweitern ist und auch nach der Betriebssatzung in-
soweit keine weitergehenden Bestimmungen gelten, 
findet Abs. 2 keine Anwendung. 2Die entsprechen-
de Anwendung von § 264 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 und 
§ 285 Nr. 9 Buchst. c HGB erfolgt nach Maßgabe des 
Abs. 1 Satz 2.“ 

5. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„1Für die Aufstellung und die Prüfung eines Lage
berichts finden die Vorschriften des Dritten Bu-

ches des Handelsgesetzbuchs entsprechende 
Anwendung, soweit nach dieser Verordnung 
oder der Betriebssatzung keine weitergehenden 
Bestimmungen gelten. 2Art. 91 Abs. 1 Satz 2 GO 
und Art. 120b Abs. 4 GO finden entsprechende 
Anwendung.“

b) In Satz 3 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „ist 
auch einzugehen“ durch die Wörter „ , sonst im 
Anhang, soweit der Jahresabschluss um diesen 
zu erweitern ist, muss auch eingegangen wer-
den“ ersetzt. 

6. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Jahres-
abschluß“ die Wörter „sowie, soweit diese 
aufzustellen sind“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Lagebe-
richt“ die Wörter „ , soweit dieser aufzustel-
len ist,“ eingefügt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird aufgehoben.

bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die 
Sätze 1 und 2 und wie folgt gefasst:

„1Bei der Abschlussprüfung nach Art. 107 
GO ist auch zu prüfen, ob § 24 Satz 3 be-
achtet ist und ob, soweit ein Lagebericht 
aufzustellen ist, sonstige Angaben im La-
gebericht nicht eine falsche Vorstellung 
von der Lage des Eigenbetriebs erwe-
cken. 2Bei der Beurteilung der wirtschaftli-
chen Verhältnisse ist die Erfolgsübersicht, 
soweit diese aufzustellen ist, zu berück- 
sichtigen.“

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Jahres-
abschluß“ die Wörter „sowie, soweit diese 
aufzustellen sind“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Abschlußprüfung“ 
durch die Wörter „Abschlussprüfung nach 
Art. 107 GO“ ersetzt. 

d) In Abs. 4 Satz 3 werden nach dem Wort „Lage-
bericht“ die Wörter „ , soweit dieser aufzustellen 
ist,“ eingefügt.
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§ 6

Änderung der  
Verordnung über die  

Wirtschaftsführung der  
kommunalen Krankenhäuser

§ 11 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der 
kommunalen Krankenhäuser (WkKV) vom 11. März 1999 
(GVBl. S. 132, BayRS 2023-8-I), die durch § 4 der Ver-
ordnung vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 707) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„1Für die Aufstellung eines Lageberichts finden 
die Vorschriften des Dritten Buches des Handels-
gesetzbuchs entsprechende Anwendung, soweit 
nicht nach der Betriebssatzung oder der Unter-
nehmenssatzung weitergehende Bestimmungen 
gelten. 2Die Erweiterung des Lageberichts um ei-
nen Nachhaltigkeitsbericht und die Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach 
der Betriebssatzung oder der Unternehmens- 
satzung.“

2. In Satz 3 Satzteil vor Nr. 1 werden nach dem Wort 
„Lagebericht“ die Wörter „ , sonst im Anhang des Jah-
resabschlusses,“ eingefügt.

3. Die folgenden Sätze 4 und 5 werden angefügt:

„4Soweit nach dem Einführungsgesetz zum Handels-
gesetzbuch die Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuchs erst ab einem bestimmten Zeit-
punkt anzuwenden sind, gilt dies entsprechend auch 
bei der Anwendung von Satz 1. 5Die Sätze 1, 2 und 
4 finden keine Anwendung, soweit in der Kranken-
haus-Buchführungsverordnung abweichende Rege-
lungen getroffen sind.“

§ 7

Änderung der  
Verordnung über  

Kommunalunternehmen

Die Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) 
vom 19. März 1998 (GVBl. S. 220, BayRS 2023-15-I),  
die zuletzt durch § 1 Abs. 56 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „GO“ durch die Wörter 
„der Gemeindeordnung – GO“ ersetzt.

2. § 22 wird wie folgt gefasst: 

„§ 22

Jahresabschluss

1Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjah-
res ist ein Jahresabschluss in entsprechender An-
wendung der Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuchs (Erster und Zweiter Abschnitt) 
aufzustellen und zu prüfen, soweit nach dieser Ver-
ordnung oder der Unternehmenssatzung keine wei-
tergehenden Bestimmungen gelten. 2Art. 91 Abs. 1 
Satz 2 GO und Art. 120b Abs. 4 GO bleiben unbe-
rührt.“

3. Dem § 25 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) 1Soweit der Jahresabschluss in entsprechen-
der Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches 
des Handelsgesetzbuchs nicht um einen Anhang zu 
erweitern ist und auch nach der Unternehmenssat-
zung insoweit keine weitergehenden Bestimmungen 
gelten, findet Abs. 2 keine Anwendung. 2Die entspre-
chende Anwendung von § 264 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 
und § 285 Nr. 9 Buchst. c HGB erfolgt nach Maßgabe 
des Abs. 1 Satz 2.“

4. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Für die Aufstellung und die Prüfung eines La-
geberichts finden die Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs unbeschadet 
des Art. 91 Abs. 1 Satz 2 GO und des Art. 120b 
Abs. 4 GO entsprechende Anwendung, soweit 
nach dieser Verordnung oder der Unterneh-
menssatzung keine weitergehenden Bestim-
mungen gelten.“

b) In Satz 2 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „ist 
auch einzugehen“ durch die Wörter „ , sonst im 
Anhang, soweit der Jahresabschluss um diesen 
zu erweitern ist, muss auch eingegangen wer-
den“ ersetzt. 

5. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Jahres-
abschluß“ die Wörter „sowie, soweit diese 
aufzustellen sind“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Lage-
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bericht“ die Wörter „ , soweit dieser aufzu-
stellen ist,“ eingefügt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 1Bei der Abschlussprüfung nach Art. 107 
GO ist auch zu prüfen, ob § 26 Satz 2 beachtet 
ist und ob die sonstigen Angaben im Lagebe-
richt, soweit dieser aufzustellen ist, nicht eine fal-
sche Vorstellung von der Lage des Kommunal-
unternehmens erwecken. 2Bei der Beurteilung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse ist die Erfolgsüber-
sicht, soweit diese aufzustellen ist, zu berück-
sichtigen.“

c) In Abs. 3 Satz 3 werden nach dem Wort „Lage-
bericht“ die Wörter „ , soweit dieser aufzustellen 
ist,“ eingefügt. 

§ 8

Änderung der  
Verordnung über die  

Wirtschaftsführung der  
kommunalen Pflegeeinrichtungen

§ 11 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der 
kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV) vom 3. März 
1998 (GVBl. S. 132, BayRS 861-3-I), die zuletzt durch 
§ 5 der Verordnung vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 707) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„1Für die Aufstellung eines Lageberichts finden die 
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buchs entsprechende Anwendung, soweit nicht nach 
der Betriebssatzung oder der Unternehmenssatzung 
weitergehende Bestimmungen gelten. 2Die Erwei-
terung des Lageberichts um einen Nachhaltigkeits-
bericht und die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts 
richten sich allein nach der Betriebssatzung oder der 
Unternehmenssatzung.“

2. In Satz 3 Satzteil vor Nr. 1 werden nach dem Wort 
„Lagebericht“ die Wörter „ , sonst im Anhang des Jah-
resabschlusses,“ eingefügt.

3. Die folgenden Sätze 4 und 5 werden angefügt:

„4Soweit nach dem Einführungsgesetz zum Handels-
gesetzbuch die Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuchs erst ab einem bestimmten Zeit-
punkt anzuwenden sind, gilt dies entsprechend auch 
bei der Anwendung von Satz 1. 5Die Sätze 1, 2 und 4 

finden keine Anwendung, soweit in der PflegeBuch-
führungsverordnung abweichende Regelungen ge-
troffen sind.“

§ 9

Änderung des  
Spielbankgesetzes

Das Spielbankgesetz (SpielbG) vom 26. Juli 1995 
(GVBl. S. 350, BayRS 2187-1-I), das zuletzt durch § 2 
des Gesetzes vom 22. April 2022 (GVBl. S. 147) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 7 Abs. 7 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1.

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Art. 7a bleibt unberührt.“

2. Nach Art. 7 wird folgender Art. 7a eingefügt:

„Art. 7a

Ausgleichsabgabe

1Sofern die Spielbankabgabe nach Art. 7 Abs. 1 
unter Berücksichtigung der Ermäßigung um die spiel-
betriebsbedingte Umsatzsteuer nach Art. 7 Abs. 8 für 
Zeiträume ab dem 1. Januar 2025 niedriger ist als 
eine fiktive Steuerlast bei Nichtanwendung der Steu-
erbefreiungen für Spielbanken nach Bundesrecht 
und nach Art. 11 (fiktive Vergleichsberechnung), ist 
der Differenzbetrag als Ausgleichsabgabe an den 
Freistaat Bayern zu entrichten. 2Bei der fiktiven 
Vergleichsberechnung sind die fiktive Körperschaft-
steuer und die Kapitalertragsteuer jeweils zuzüglich 
Ergänzungsabgaben sowie die Gewerbesteuer zu 
berücksichtigen. 3Die Steuerlast nach Art. 7 Abs. 1 
bleibt hierbei außer Ansatz.“

3. Art. 9 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 5 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „oder gemäß § 87a AO oder mittels 
eines durch die oberste Finanzbehörde fest-
gelegten, sicheren Verfahrens elektronisch zu 
übersenden.“ ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden die Wörter „eines Monats“ 
durch die Wörter „sechs Monaten“ ersetzt.
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bb) In Satz 4 wird der Punkt am Ende durch die 
Wörter „oder gemäß § 87a AO oder mittels 
eines durch die oberste Finanzbehörde fest-
gelegten, sicheren Verfahrens elektronisch 
zu übersenden.“ ersetzt.

c) Folgender Abs. 4 wird angefügt:

„(4) 1Das Spielbankunternehmen hat der zu-
ständigen Finanzbehörde neben der Steueran-
meldung zur Spielbankabgabe für das Kalender-
jahr spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Kalenderjahres eine fiktive Vergleichsberech-
nung nach Art. 7a, aus der es die zu entrichten-
de Ausgleichsabgabe selbst berechnet, und eine 
darauf basierende Jahresanmeldung für die Aus-
gleichsabgabe vorzulegen. 2Die Ausgleichsab-
gabe kann nicht negativ sein. 3Die Anmeldung 
ist von einer zur Vertretung des Spielbankun-
ternehmens berechtigten Person eigenhändig 
zu unterschreiben oder gemäß § 87a AO oder 
mittels eines durch die oberste Finanzbehörde 
festgelegten, sicheren Verfahrens elektronisch 
zu übersenden. 4Sie gilt als Steueranmeldung 
im Sinne des § 168 AO. 5Wenn sich eine zu ent-
richtende Ausgleichsabgabe nach Satz 1 ergibt, 
hat das Spielbankunternehmen den Betrag in-
nerhalb eines Monats nach Eingang der Steuer-
anmeldung zu entrichten (Ausgleichsabgaben-

zahlung). 6Ergibt sich keine Abweichung von der 
angemeldeten Ausgleichsabgabe, gilt § 167 AO 
entsprechend.“

4. Art. 10 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird das Wort „wird“ durch die Wörter 
„und die Ausgleichsabgabe werden“ ersetzt.

b) In Abs. 2 werden nach dem Wort „Spielbankab-
gabe“ die Wörter „und die Ausgleichsabgabe“ 
eingefügt.

§ 10

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 17. Dezember 2024 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt § 9 am 1. Januar 2025 in 
Kraft.

München, den 9. Dezember 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Gesetz  
zur Einführung und Durchsetzung  

verbindlicher Sprachstandserhebungen und  
Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung

vom 9. Dezember 2024

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Bayerischen Gesetzes über das  

Erziehungs- und Unterrichtswesen

Das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 632, BayRS 
2230-1-1-K), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 
23. Juli 2024 (GVBl. S. 257) und durch die §§ 1 und 2 
des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBl. S. 263) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 37 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 2 wird folgender Satz 4 angefügt:

„4Eine Zurückstellung, die vorrangig auf Förder-
bedarf aufgrund mangelnder deutscher Sprach-
kenntnisse beruht, kann nur nach Maßgabe des 
Abs. 3 Satz 6 erfolgen.“

b) Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt:

„(3) 1Zur frühzeitigen Feststellung und För-
derung einer entsprechenden Entwicklung für 
die spätere Leistungsfähigkeit in der Schule wird 
bei allen Kindern, die bis zum 30. September 
sechs Jahre alt werden, ab der ersten Hälfte 
des vorletzten Kindergartenjahres vor Beginn 
der Schulpflicht gemäß Abs. 1 Satz 1 ohne Be-
rücksichtigung der Möglichkeit, das Eintreten der 
Schulpflicht nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zu verschie-
ben, oder einer Zurückstellung von der Aufnah-
me nach Abs. 2 der Sprachstand erhoben. 2Zu-
ständig ist die Grundschule, in deren Sprengel 
das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat 
und in der die Schulpflicht voraussichtlich zu er-
füllen ist. 3Die Teilnahme an der Sprachstandser-
hebung an der zuständigen Grundschule muss 
erfolgen, solange dieser weder eine schriftliche 
Erklärung einer staatlich geförderten Kinderta-
geseinrichtung, wonach das Kind keinen Förder-

bedarf hinsichtlich der deutschen Sprachkennt-
nisse hat, noch eine schriftliche Erklärung einer 
Schulvorbereitenden Einrichtung oder einer Heil-
pädagogischen Tagesstätte, dass das Kind we-
gen eines festgestellten sonderpädagogischen 
Förderbedarfs oder einer Behinderung in einer 
dieser Einrichtungen betreut wird, vorgelegt wird. 
4Ein Kind, bei dem das Ergebnis der Sprach-
standserhebung an der zuständigen Grundschule 
erwarten lässt, dass seine Deutschkenntnisse 
für eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht 
der Grundschule nicht ausreichen werden, wird 
von der zuständigen Grundschule verpflichtet, 
ab Beginn des letzten Kindergartenjahres bis zur 
Einschulung mit einer Mindestbuchungszeit von 
über drei Stunden täglich eine staatlich geförder-
te Kindertageseinrichtung mit einem integrierten 
Vorkurs zur Förderung der deutschen Sprach-
kenntnisse zu besuchen. 5Dies gilt nicht, wenn 
ein Sprachdefizit nicht auf mangelnde Kenntnis-
se der deutschen Sprache, sondern auf ein Defi-
zit aufgrund eines festgestellten sonderpädago-
gischen Förderbedarfs oder einer Behinderung 
zurückzuführen ist. 6Die zuständige Grundschule 
soll ein Kind, das keine staatlich geförderte Kin-
dertageseinrichtung mit einem integrierten Vor-
kurs oder eine vergleichbare Fördermaßnahme 
zum Erwerb der deutschen Sprache besucht hat 
und bei dem im Rahmen der Schulanmeldung 
festgestellt wird, dass es nicht über die notwendi-
gen Deutschkenntnisse verfügt, von der Aufnah-
me zurückstellen und verpflichten, im nächsten 
Schuljahr eine staatlich geförderte Kindertages-
einrichtung mit einem integrierten Vorkurs zu be-
suchen. 7Die Grundschule führt den integrierten 
Vorkurs gemeinsam mit den in ihrem Sprengel 
liegenden staatlich geförderten Kindertagesein-
richtungen durch.“

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4.

d) Die bisherigen Abs. 4 und 5 werden aufgehoben.

2. Art. 76 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„3Nach Maßgabe des Art. 37 Abs. 3 sind die Erzie-
hungsberechtigten ferner verpflichtet dafür zu sorgen, 
dass ein Kind an der Sprachstandserhebung teil-
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nimmt und regelmäßig eine staatlich geförderte Kin-
dertageseinrichtung mit einem integrierten Vorkurs 
besucht.“

3. In Art. 89 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 werden nach dem Wort 
„Aufnahmeverfahren“ die Wörter „und die vorausge-
hende Sprachstandserhebung und -förderung“ ein-
gefügt.

4. Art. 119 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. entgegen Art. 76 Satz 2 nicht dafür sorgt, dass 
minderjährige Schulpflichtige am Unterricht re-
gelmäßig teilnehmen und die sonstigen verbind-
lichen Schulveranstaltungen besuchen, entge-
gen Art. 37 Abs. 3 Satz 1 und 2 in Verbindung 
mit Art. 76 Satz 3 nicht dafür sorgt, dass ein 
Kind an der Sprachstandserhebung teilnimmt, 
oder entgegen einer vollziehbaren Anordnung 
nach Art. 37 Abs. 3 Satz 4 oder Satz 6 in Ver-
bindung mit Art. 76 Satz 3 nicht dafür sorgt, dass 
ein Kind regelmäßig eine staatlich geförderte 
Kindertages einrichtung mit einem integrierten 
Vorkurs besucht; das Gleiche gilt für Personen, 
denen die Erziehung minderjähriger Schulpflich-
tiger durch Rechtsvorschrift oder Vertrag ganz 
oder teilweise übertragen ist,“.

§ 2

Änderung des  
Bayerischen Kinderbildungs-  

und -betreuungsgesetzes

Das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungs-
gesetz (BayKiBiG) vom 8. Juli 2005 (GVBl. S. 236, BayRS  
2231-1-A), das zuletzt durch Gesetz vom 10. August 
2023 (GVBl. S. 499) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. Dem Art. 11 Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Wenn das Kind keinen erhöhten Förderbedarf hin-
sichtlich der deutschen Sprache hat, stellen die Trä-
ger der Kindertageseinrichtungen den Eltern im vor-
letzten Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht 
(Art. 37 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen – BayEUG)  
bis zum 31. Januar des jeweiligen Kindergartenjahres  
eine schriftliche Erklärung darüber aus.“

2. Art. 15 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze 3 bis 6 
eingefügt:

„3Sie sollen für Kinder, die nach Art. 37 Abs. 3 
Satz 4 oder Satz 6 BayEUG zum Besuch einer 
Kindertageseinrichtung mit einem integrierten 
Vorkurs zur Förderung der deutschen Sprach-
kenntnisse verpflichtet sind, in Zusammenarbeit 
mit der Grundschule Sprachfördermaßnahmen 
in Form eines integrierten Vorkurses anbieten 
und durchführen. 4In den Vorkurs werden auch 
Kinder mit besonderem sprachlichen Förderbe-
darf im Deutschen aufgenommen, für die eine 
Anordnung durch die Grundschule nicht vorliegt. 
5Die Träger von Kindertageseinrichtungen stel-
len den Eltern eine schriftliche Bestätigung über 
die Aufnahme eines Kindes mit Besuchs- und 
Sprachförderpflicht nach Art. 37 Abs. 3 Satz 4 
oder Satz 6 BayEUG aus, aus der hervorgeht, 
dass sie von der Besuchs- und Sprachförder-
pflicht Kenntnis genommen haben. 6Die Träger 
von Kindertageseinrichtungen melden Verstöße  
gegen die ihnen bekannte Anordnung einer 
Besuchs und Sprachförderpflicht nach Art. 37 
Abs. 3 Satz 4 oder Satz 6 BayEUG unverzüglich 
an die Grundschule, die die Verpflichtung aus
gesprochen hat.“

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 7.

3. In Art. 27 Satz 1 Nr. 7 wird das Wort „Aufnahmen“ 
durch das Wort „Aufnahme“ ersetzt und nach der An-
gabe „Art. 37 Abs. 2“ die Angabe „oder Abs. 3“ ein-
gefügt.

4. In Art. 32 Satz 1 Nr. 1 werden nach der Angabe 
„(Art. 13)“ die Wörter „und Näheres der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit einschließlich zur Durchführung 
von Sprachstandserhebungen sowie zur Zusammen-
arbeit mit der Grundschule (Art. 15)“ eingefügt.

§ 3

Änderung des  
Bayerischen Integrationsgesetzes

Art. 5 des Bayerischen Integrationsgesetzes (BayIntG)  
vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 335, BayRS 26-6-I),  
das zuletzt durch § 1 Abs. 277 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „(Art. 26 Abs. 1 Satz 5 
des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreu-
ungsgesetzes – BayKiBiG)“ gestrichen und nach 
den Wörtern „bei allen Kindern“ werden die Wörter 
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„in den Kindertageseinrichtungen“ eingefügt.

b) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„2Bei Bedarf erhalten Kinder erforderliche Sprach-
fördermaßnahmen. 3Art. 37 Abs. 3 des Bayeri-
schen Gesetzes über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen bleibt unberührt.“

2. Abs. 3 wird aufgehoben.

3. Abs. 4 wird Abs. 3.

4. Die Abs. 5 und 6 werden aufgehoben.

§ 4

Änderung der  
Bayerischen Schulordnung

Die Bayerische Schulordnung (BaySchO) vom 1. Juli 
2016 (GVBl. S. 164, 241, BayRS 2230-1-1-1-K), die zu-
letzt durch § 1 der Verordnung vom 4. Juli 2024 (GVBl. 
S. 281) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 37 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Unterlagen“ 
die Wörter „einschließlich der Unterlagen, die die 
Schulen zur Erfüllung ihrer Aufgaben vor Beginn 
der Schulpflicht führen“ eingefügt.

b) In Satz 2 Nr. 1 Buchst. o werden nach den Wör-
tern „die die“ die Wörter „Sprachstandserhebung 
und -förderung gemäß Art. 37 Abs. 3 BayEUG 
und die“ eingefügt.

2. § 39 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:

„3Die Unterlagen über die Sprachstandserhebung  
und -förderung gemäß Art. 37 Abs. 3 BayEUG 
sind von der öffentlichen Grundschule, in deren 
Schulsprengel das Kind seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, bei einer Änderung des gewöhnli-
chen Aufenthalts im Original an die neu zuständi-
ge öffentliche Grundschule weiterzugeben.“

b) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die Sätze 4 
und 5.

c) Der bisherige Satz 5 wird Satz 6 und die Anga-
be „Satz 1“ wird durch die Wörter „den Sätzen 1 
und 3“ ersetzt.

3. In § 40 Satz 2 werden nach dem Wort „verlässt,“ die 
Wörter „wobei bei Schülerunterlagen gemäß § 37 
Satz 2 Nr. 1 Buchst. o die Nichtaufnahme an der 
Schule ab Beginn der Schulpflicht dem Verlassen der 
Schule gleichgestellt wird,“ eingefügt.

§ 5

Änderung der  
Grundschulordnung

§ 2 der Grundschulordnung (GrSO) vom 11. Septem-
ber 2008 (GVBl. S. 684, BayRS 2232-2-K), die zuletzt 
durch § 4 der Verordnung vom 4. Juli 2024 (GVBl. S. 281) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden vor dem Wort „Anmeldung“ 
die Wörter „Sprachstandserhebung und -förderung,“ 
eingefügt.

2. Die Abs. 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„(1) 1Zur Durchführung der Sprachstandserhe-
bung gemäß Art. 37 Abs. 3 BayEUG soll mindes-
tens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erzie-
hungsberechtigter mit dem Kind persönlich an der 
Grundschule erscheinen und die notwendigen An-
gaben zur Person des Kindes, über einen Besuch 
einer Kindertageseinrichtung und eines Vorkurses 
zur Förderung der deutschen Sprachkenntnisse 
gemäß Art. 37 Abs. 3 BayEUG machen, die erfor-
derlichenfalls durch entsprechende Nachweise zu 
belegen sind. 2Die Sprachstandserhebung soll zwi-
schen Februar und März des Jahres vor Beginn der 
Schulpflicht (Art. 37 Abs. 3 Satz 1 BayEUG) durch-
geführt werden. 3Ort und Zeit werden den Erzie-
hungsberechtigten von der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter mitgeteilt. 4Ein im Rahmen der Hilfen zur 
Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht 
(Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten 
Wohnform untergebrachtes Kind kann durch eine 
dort tätige Fachkraft zur Sprachstandserhebung 
begleitet werden. 5Zur Erhebung des Sprachstan-
des kann erforderlichenfalls eine Ton aufnahme an-
gefertigt und bis zur zeitnahen Auswertung an der 
Grundschule gespeichert werden. 6Die Ergebnisse 
der Sprachstandserhebung werden bei Feststellung 
eines Sprachförderbedarfs von der Grundschule 
an die staatlich geförderte Kindertageseinrichtung, 
an der der integrierte Vorkurs zur Förderung der 
deutschen Sprachkenntnisse für das jeweilige Kind 
stattfindet, weitergeleitet. 7Informationen der Kinder-
tageseinrichtung zu dem Kind dürfen nur mit Ein-
verständnis der Erziehungsberechtigten oder durch 
die Erziehungsberechtigten an die Schule weiter-
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gegeben werden. 8Wird ein Kind gemäß Art. 37 
Abs. 3 Satz 4 oder Satz 6 BayEUG verpflichtet, in 
der Zeit bis zur Einschulung eine staatlich geförder-
te Kindertageseinrichtung mit integriertem Vorkurs 
zur Förderung der deutschen Sprachkenntnisse zu 
besuchen, haben die Erziehungsberechtigten der 
zuständigen Grundschule unverzüglich eine schrift-
liche Bestätigung über die Aufnahme des Kindes an 
einer staatlich geförderten Kindertageseinrichtung 
einschließlich der Bestätigung des Trägers über 
die Kenntnisnahme von der Besuchs- und Sprach-
förderpflicht nach Art. 15 Abs. 2 Satz 5 des Baye-
rischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes  
(BayKiBiG) vorzulegen oder spätestens bis zum 
Beginn des nächsten Kindergartenjahres (Art. 26 
Abs. 1 Satz 5 BayKiBiG) in geeigneter Form nach-
zuweisen, warum trotz zumutbarer Bemühungen um 
einen Platz in einer staatlich geförderten Kinderta-
geseinrichtung keine Aufnahme erfolgte.

(2) 1Ein Kind, das nach Art. 37 BayEUG schul-
pflichtig wird oder werden soll, ist von den Erzie-
hungsberechtigten zum Anmeldetermin an der öf-
fentlichen Grundschule, in deren Sprengel es seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder an einer privaten 
Grundschule anzumelden, soweit nicht eine unmit-
telbare Anmeldung am Förderzentrum erfolgt. 2Ein 
in einem Heim untergebrachtes Kind kann von der 
Heimleitung angemeldet werden. 3Der Anmeldeter-
min soll im März liegen. 4Ort und Zeit werden von der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter, in Gemeinden und 
Schulverbänden mit mehreren öffentlichen Grund-
schulen von der dienstältesten Schulleiterin oder vom 
dienstältesten Schulleiter, in kreisfreien Gemeinden 
vom Staatlichen Schulamt festgesetzt und ortsüblich 
bekannt gemacht. 5Abs. 1 Satz 1, 4 und 7 gilt für die 
Schulanmeldung entsprechend.“

3. Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Sätze 1 bis 3 werden aufgehoben.

b) Die Sätze 4 bis 8 werden die Sätze 1 bis 5.

§ 6

Änderung der  
Kinderbildungsverordnung

§ 5 der Kinderbildungsverordnung (AVBayKiBiG) 
vom 5. Dezember 2005 (GVBl. S. 633, BayRS 2231-1-1-A),  
die zuletzt durch Verordnung vom 24. Juli 2024 (GVBl. 
S. 393) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 5

Sprachliche Bildung;  
Sprachstandserhebungen“.

2. Die Abs. 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

‚(2) 1Bei Kindern, deren Eltern beide nicht-
deutschsprachiger Herkunft sind, ist in der ersten 
Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres vor Beginn 
der Schulpflicht (Art. 37 Abs. 3 Satz 1 BayEUG) 
spätestens bis 31. Januar des jeweiligen Kindergar-
tenjahres eine Sprachstandserhebung anhand des 
zweiten Teils des Bogens „Sprachverhalten und In-
teresse an Sprache bei Migrantenkindern in Kinder-
tageseinrichtungen (SISMIK) – Sprachliche Kompe-
tenz im engeren Sinn (deutsch)“, 1. Auflage 2003, 
durchzuführen. 2Bei Kindern, bei denen zumindest 
ein Elternteil deutschsprachiger Herkunft ist, ist ab 
der ersten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres 
vor Beginn der Schulpflicht (Art. 37 Abs. 3 Satz 1 
BayEUG) spätestens bis 31. Januar des jeweiligen 
Kindergartenjahres eine Sprachstandserhebung an-
hand des Beobachtungsbogens „Sprachentwicklung 
und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden 
Kindern (SELDAK)“, 1. Auflage 2006, durchzuführen. 
3Der Beobachtungsbogen SELDAK kann auch in 
Auszügen verwendet werden. 4Die Sprachstandser-
hebung nach den Sätzen 1 und 2 dient als Grundlage 
für die Erklärung nach Art. 11 Abs. 3 Satz 3 BayKiBiG.

(3) Von der Sprachstandserhebung nach Abs. 2 
bleibt die Pflicht des Trägers unberührt, die Eltern  
regelmäßig über den Sprachstand der Kinder zu in-
formieren und diesen zu diesem Zweck fortlaufend zu 
beobachten (Art. 11 Abs. 3 Satz 1 und 2 BayKiBiG).‘

§ 7

Änderung der  
Meldedatenverordnung

§ 15 der Meldedatenverordnung (MeldDV) vom 
15. September 2015 (GVBl. S. 357, BayRS 210-3-2-l), die 
zuletzt durch Verordnung vom 10. Oktober 2024 (GVBl. 
S. 545) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Die Meldebehörden übermitteln der zuständi-
gen Grundschule zur Durchführung der Sprach-
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standserhebung nach Art. 37 Abs. 3 BayEUG 
jährlich im Zeitraum vom 1. bis 10. September 
die Daten nach Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 8 der Kin-
der, die bis zum 30. September des auf die Da-
tenübermittlung folgenden Kalenderjahres fünf 
Jahre alt werden.“

2. Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird nach der Angabe „Abs. 1“ die An-
gabe „Satz 1“ eingefügt.

b) Folgender Satz 3 wird angefügt:

„3Ebenso übermitteln die Meldebehörden der 
zuständigen Grundschule zur Durchführung der 
Sprachstandserhebung die Daten der Kinder 
nach Abs. 1 Satz 2, die bis zum 31. August des 
auf die Datenübermittlung nach Abs. 1 Satz 2 fol-
genden Jahres aus dem Ausland oder aus dem 
Zuständigkeitsbereich einer Meldebehörde eines 
anderen Landes zuziehen.“

§ 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 17. Dezember 2024 in Kraft.

München, den 9. Dezember 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2251-4-S, 2251-11-S

Gesetz  
zur Änderung des  

Bayerischen Mediengesetzes und des  
Ausführungsgesetzes Medienstaatsverträge

vom 9. Dezember 2024

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Bayerischen Mediengesetzes

Das Bayerische Mediengesetz (BayMG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 2003 (GVBl. 
S. 799, BayRS 2251-4-S), das zuletzt durch § 1 des Ge-
setzes vom 24. März 2022 (GVBl. S. 70) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Dem Art. 3 Abs. 2 wird folgender Satz 5 angefügt:

„5Das Ende der Veranstaltung von Hörfunk über einen 
bislang genutzten technischen Verbreitungsweg wird 
durch Gesetz bestimmt.“

2. In Art. 26 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „bis 5“ durch 
die Angabe „bis 4“ ersetzt.

3. In Art. 30 Satz 4 wird das Wort „Telemediengesetzes“ 
durch die Wörter „Digitale-Dienste-Gesetzes“ ersetzt.

4. In Art. 39 Abs. 2 Nr. 1 wird die Angabe „31. Dezem-
ber 2024“ durch die Angabe „31. Dezember 2028“ 
ersetzt.

§ 2

Weitere Änderung des  
Bayerischen Mediengesetzes

Art. 3 Abs. 3 des Bayerischen Mediengesetzes  
(BayMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Oktober 2003 (GVBl. S. 799, BayRS 2251-4-S), das 
zuletzt durch § 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst:

„(3) In den beiden, jeweils unterschiedlichen Unter-
nehmen nach § 62 MStV zuzurechnenden, bundesweit 
verbreiteten, nach Zuschaueranteilen reichweitenstärksten  
Fernsehvollprogrammen sind unabhängig von der Art  

ihrer Verbreitung im Rahmen der technischen Möglich-
keiten landesweite und regionale oder lokale Fenster-
programme zu schalten, deren Finanzierung durch Leis - 
tungsbescheid gegenüber den Anbietern oder Veranstal-
tern der bundesweiten Programme sicherzustellen ist.“

§ 3

Änderung des  
Ausführungsgesetzes Medienstaatsverträge

Das Ausführungsgesetz Medienstaatsverträge 
(AGM) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 477, 480, BayRS 
2251-11-S), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 
24. März 2022 (GVBl. S. 70) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. In der Überschrift wird das Wort „Telemediengeset-
zes“ durch die Wörter „Digitale-Dienste-Gesetzes“ 
ersetzt.

2. Art. 1 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Soweit das Digitale-Dienste-Gesetz oder 
Staatsverträge der Länder keine anderweitige Zu-
ständigkeit vorsehen, überwacht die Landeszent-
rale die Einhaltung der Bestimmungen des Digita-
le-Dienste-Gesetzes mit Ausnahme der Vorschriften 
über den Datenschutz.“

§ 4

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 30. Dezember 2024 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 am 17. Dezember 2024 
in Kraft.

München, den 9. Dezember 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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762-7-F, 762-6-F

Gesetz  
zur Änderung des  

Zweckvermögensgesetzes und des  
Bayerischen Landesbank-Gesetzes

vom 9. Dezember 2024

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgen-
de Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht 
wird:

§ 1

Änderung des  
Zweckvermögensgesetzes

Das Zweckvermögensgesetz (ZweckVermG) vom 
23. Juli 1994 (GVBl. S. 602, BayRS 762-7-F), das zuletzt 
durch § 1 Abs. 329 der Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt ge- 
ändert:

1. Art. 1 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Bildung und Verwaltung von  
Zweckvermögen“.

b) Dem Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Das Staatsministerium wird zudem ermächtigt, 
durch Vertrag den durch Änderung und Neufas-
sung der Einbringungsverträge geschaffenen 
Beteiligungsvertrag zu beenden und das Zweck-
vermögen gegen eine angemessene Erhöhung 
der mittelbaren Beteiligung des Freistaates Bay-
ern an dem Grundkapital und den unter dem 
Vorbehalt der Beschlussfassung durch die Ge-
neralversammlung der Landesbank stehenden 
jährlichen Ausschüttungen der Landesbank in 
dieser zu belassen.“

2. In Art. 2 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Wettbewerbsneutralität“.

3. In Art. 3 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Ausfallbürgschaft“.

4. In Art. 4 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Inkrafttreten“.

§ 2

Änderung des  
Gesetzes über die  

Bayerische Landesbank

Das Bayerische Landesbank-Gesetz (BayLaBG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 2003 
(GVBl. S. 54, 316, BayRS 762-6-F), das zuletzt durch 
§ 1 Abs. 328 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Abschnitt I wird Teil 1.

2. Art. 1a wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

bb) In Satz 4 wird das Wort „gelten“ durch das 
Wort „gilt“ ersetzt.

3. Die Abschnitte II und III werden die Teile 2 und 3.

4. Art. 12 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „v. H.“ durch die Anga-
be „%“ ersetzt.

b) In Satz 2 Nr. 2 werden nach der Angabe „Abs. 3“ 
die Wörter „ , soweit die Beteiligung in dem der 
Gewinnverwendung zugrunde liegenden Ge-
schäftsjahr bestanden hat“ eingefügt.

5. In Art. 13 werden die Wörter „und anderer Gesetze 
(BayRS 400-1-J), zuletzt geändert durch § 1 des Ge-
setzes vom 24. Dezember 2002 (GVBl S. 975, ber. 
2003 S. 52)“ gestrichen. 
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6. Abschnitt IV wird Teil 4.

7. In Art. 18 Satz 3 werden die Wörter „des Gesetzes 
über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bun-
des und der Länder vom 19. August 1969 (BGBl I 
S. 1273) in der jeweils geltenden Fassung“ durch die 
Wörter „des Haushaltsgrundsätzegesetzes“ ersetzt.

8. In Art. 18a Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „Mio.“ je-
weils durch das Wort „Millionen“ ersetzt. 

9. Abschnitt V wird Teil 5.

10. Art. 26 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Wörter „vom 22. Mai 2005 
(BGBl I S. 1373) in seiner jeweiligen Fassung“ 
gestrichen.

b) In Abs. 3 Satz 2 sowie Abs. 4 Satz 1 und 2 wird 
die Angabe „v. H.“ jeweils durch die Angabe „%“ 
ersetzt. 

11. Abschnitt VI wird Teil 6.

12. In der Überschrift des Art. 28 wird das Wort „In-Kraft-
Treten“ durch das Wort „Inkrafttreten“ ersetzt.

§ 3

Weitere Änderung des  
Gesetzes über die  

Bayerische Landesbank

Das Bayerische Landesbank-Gesetz (BayLaBG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 2003 
(GVBl. S. 54, 316, BayRS 762-6-F), das zuletzt durch § 2 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. Art. 12 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Im Übrigen ist der Bilanzgewinn an die am 
Grundkapital Beteiligten im Verhältnis ihrer  
Beteiligung abzuführen.“

b) In Satz 3 wird die Angabe „Nr. 1“ gestrichen.

2. Art. 23 Abs. 3 wird aufgehoben.

§ 4

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 17. Dezember 2024 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt § 3 am 1. Januar 2026 in 
Kraft.

München, den 9. Dezember 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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754-4-1-W

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung zur Ausführung  
energiewirtschaftlicher Vorschriften

vom 26. November 2024

Auf Grund des Art. 1 Abs. 3 Satz 1 des Zuständig-
keitsgesetzes (ZustG) vom 7. Mai 2013 (GVBl. S. 246, 
BayRS 2015-1-V), das zuletzt durch § 1 Abs. 4 der Ver-
ordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, verordnet die Bayerische Staatsregierung:

§ 1

Teil 1 der Verordnung zur Ausführung energiewirt-
schaftlicher Vorschriften (AVEn) vom 22. Januar 2002 
(GVBl. S. 18, BayRS 754-4-1-W), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 13. Dezember 2022 (GVBl. S. 729) geän-
dert worden ist, wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 17. Dezember 2024 in Kraft.

München, den 26. November 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2038-3-3-16-J

Verordnung  
zur Änderung der  

Fachverordnung Justiz

vom 13. November 2024

Auf Grund des Art. 22 Abs. 10 Satz 5 und des Art. 67 
Satz 1 Nr. 2 und 3 des Leistungslaufbahngesetzes 
(LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 571, BayRS  
2030-1-4-F), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 
21. Juni 2024 (GVBl. S. 151) geändert worden ist, ver-
ordnet das Bayerische Staatsministerium der Justiz im 
Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat und mit Zustimmung des 
Bayerischen Landespersonalausschusses:

§ 1

Die Fachverordnung Justiz (FachV-J) vom 8. Sep-
tember 2014 (GVBl. S. 417, BayRS 2038-3-3-16-J), die 
durch Verordnung vom 8. Mai 2018 (GVBl. S. 353) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach Teil 5 wird folgender Teil 6 eingefügt:

‚Teil 6

Zweite-Chance-Verfahren

§ 68

Voraussetzungen der Durchführung eines  
Zweite-Chance-Verfahrens

Die Einstellungsbehörde darf mit der Durchfüh-
rung eines Zweite-Chance-Verfahrens nur unter fol-
genden Voraussetzungen beginnen:

1. im jeweiligen besonderen Auswahlverfahren 
sind die Zeugnisse an die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und die Ranglisten an die Einstel-
lungsbehörde übermittelt worden,

2. die Einstellungsbehörde hat allen erfolgreichen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des besonde-
ren Auswahlverfahrens eine Einstellungszusage 
gemacht, wobei eine Einstellungszusage unter 
dem Vorbehalt der Feststellung der persönlichen 
Eignung ausreichend ist,

3. die Zahl der erfolgreichen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer des besonderen Auswahlverfahrens 
lässt aufgrund einer erfahrungsbasierten Pro-
gnose erwarten, dass nicht alle zur Verfügung 
stehenden Ausbildungs- oder Studienplätze im 
Vorbereitungsdienst besetzt werden können und

4. durch geeignete Vorkehrungen ist sichergestellt, 
dass alle erfolgreichen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des besonderen Auswahlverfahrens 
vorrangig vor den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern des Zweite-Chance-Verfahrens eingestellt 
werden können.

§ 69 

Bewerbung

Bewerberinnen und Bewerber haben bei ihrer Be-
werbung anzugeben, ob und mit welchem Ergebnis 
sie an einem besonderen Auswahlverfahren mit Gül-
tigkeit für das Einstellungsjahr teilgenommen haben.

§ 70 

Auswahl

(1) 1Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewer-
ber erfolgt nach einer Rangliste, die sich aus auf eine 
Dezimalstelle zu errechnenden Durchschnittsnoten 
ergibt. 2Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die bei 
der Bewerbung den nach Art. 7 LlbG geforderten 
Bildungsabschluss für den Einstieg in die 2. Qualifi-
kationsebene oder 3. Qualifikationsebene bereits be-
sitzen, sind die Noten des Abschlusszeugnisses, bei 
Bewerberinnen und Bewerbern, die diesen Bildungs-
abschluss noch nicht erworben haben, die Noten aus 
dem letzten vor der Bewerbung von der Schule oder 
der sonstigen Bildungseinrichtung ausgehändigten 
Zeugnis heranzuziehen. 3Soweit in den Zeugnissen 
Punkte ausgewiesen sind, sind sie zur Berechnung 
der Durchschnittsnote in ganze Noten umzurechnen.

(2) Bei Bewerbungen für den Vorbereitungs-
dienst für die Fachlaufbahn Justiz, fachlicher Schwer-
punkt allgemeiner Vollzugsdienst, oder die Fachlauf-
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bahn Justiz, fachlicher Schwerpunkt Vollzugs- und 
Verwaltungsdienst, mit Einstieg in der 2. Qualifikati-
onsebene wird die Durchschnittsnote aus der Note 
des Fachs Deutsch und der Note eines von der Be-
werberin oder dem Bewerber zu wählenden Fachs 
Mathematik oder Rechnungswesen gebildet.

(3) Bei Bewerbungen für den Vorbereitungsdienst 
für die Fachlaufbahn Justiz, fachlicher Schwerpunkt 
Vollzugs- und Verwaltungsdienst, mit Einstieg in der 
3. Qualifikationsebene wird die Durchschnittsnote 
aus den Noten der Fächer Deutsch und Mathematik 
sowie der Note einer von der Bewerberin oder dem 
Bewerber zu wählenden Fremdsprache gebildet.

(4) Bewerberinnen und Bewerber, die im Durch-
schnitt der gemäß Abs. 2 oder Abs. 3 maßgeblichen 
Fächer nicht mindestens die Note „ausreichend“ 
(4,00) erreicht haben, dürfen nicht berücksichtigt 
werden.

(5) Verbleibt innerhalb der Rangliste eine Zahl 
von Bewerbungen im gleichen Rang, für die die Zahl 
der im Vorbereitungsdienst zur Verfügung stehenden 
Ausbildungs- oder Studienplätze nicht ausreichen, 
erfolgt eine weitere Differenzierung nach dem Durch-
schnitt aller im Zeugnis enthaltenen Schulnoten, 
hilfsweise nach dem Ergebnis von zur ergänzenden 
Auswahl geführten Bewerbungsgesprächen.

(6) Die sonstigen Zugangsvoraussetzungen für 
die Einstellung in den Vorbereitungsdienst bleiben 
unberührt.‘

2. Der bisherige Teil 6 wird Teil 7.

3. Der bisherige § 68 wird § 71.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 17. Dezember 2024 in 
Kraft.

München, den 13. November 2024

Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Georg E i s e n r e i c h , Staatsminister
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2038-3-7-15-L

Verordnung  
zur Änderung der  

Fachverordnung Forst

vom 15. November 2024

Auf Grund

 – des Art. 22 Abs. 7 Satz 4 und des Art. 67 Satz 1 Nr. 3 
des Leistungslaufbahngesetzes (LlbG) vom 5. Au-
gust 2010 (GVBl. S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F), 
das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 21. Juni 
2024 (GVBl. S. 151) geändert worden ist,

verordnet das Bayerische Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus im Einver-
nehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium der 
Finanzen und für Heimat und mit Zustimmung des Baye-
rischen Landespersonalausschusses, und

 – des Art. 8 Abs. 1 des Forstzulassungsgesetzes 
(FoZulG) vom 10. Juni 1992 (GVBl. S. 150, BayRS 
2030-1-10-L), das zuletzt durch § 1 Abs. 12 der Ver-
ordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert 
worden ist,

verordnet das Bayerische Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus:

§ 1

Die Fachverordnung Forst (FachV-Forst) vom 2. Juli 
2010 (GVBl. S. 380, BayRS 2038-3-7-15-L), die zuletzt 
durch § 1 Abs. 25 der Verordnung vom 4. Juni 2024 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 1 Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort „Absät-
zen“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt. 

2. In § 30 Satz 2 wird die Angabe „2024 bis 2028“ durch 
die Angabe „2025 bis 2029“ und die Angabe „73“ 
durch die Angabe „100“ ersetzt.

3. § 31 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „den bis zum“ 
durch die Wörter „den am“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „der bis zum“ 
durch die Wörter „der am“ ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

München, den 15. November 2024

Bayerisches Staatsministerium  
für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und 

Tourismus

Michaela K a n i b e r , Staatsministerin
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2230-7-1-K

Verordnung  
zur Änderung des  

Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes

vom 20. November 2024

Auf Grund des Art. 10 Abs. 3 Satz 3 und des Art. 19 
Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen Schulfinanzierungsgeset-
zes (BaySchFG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 455, 633, BayRS 2230-7-1-K),  
das zuletzt durch Verordnung vom 25. Juni 2024 (GVBl. 
S. 238) und durch die §§ 1 und 2 der Verordnung vom 
1. Juli 2024 (GVBl. S. 239) geändert worden ist, ver-
ordnet das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus: 

§ 1

Das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz (BaySch-
FG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 
2000 (GVBl. S. 455, 633, BayRS 2230-7-1-K), das zu-
letzt durch Verordnung vom 25. Juni 2024 (GVBl. S. 238) 
und durch die §§ 1 und 2 der Verordnung vom 1. Juli 
2024 (GVBl. S. 239) geändert worden ist, wird wie folgt  
geändert: 

1. Art. 10 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 wird die Angabe „1 475 €“ durch die An-

gabe „1 425 €“ ersetzt.

b) In Nr. 3 wird die Angabe „950 €“ durch die Anga-
be „975 €“ ersetzt.

c) In Nr. 4 wird die Angabe „1 925€“ durch die Anga-
be 1 800€“ ersetzt.

2. In Art. 19 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „800 €“ durch 
die Angabe „850 €“ ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft

München, den 20. November 2024

Bayerisches Staatsministerium  
für Unterricht und Kultus

Anna S t o l z , Staatsministerin
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2132-1-24-B

Verordnung  
zur Änderung der  

Digitalen Bauantragsverordnung

vom 27. November 2024

Auf Grund 

 – des Art. 80a Satz 1 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), 
die zuletzt durch § 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 
(GVBl. S. 257) geändert worden ist, in Verbindung 
mit § 2 Nr. 5 der Delegationsverordnung (DelV) vom 
28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die 
zuletzt durch Verordnung vom 3. September 2024 
(GVBl. S. 418) und durch § 2 der Verordnung vom 
3. September 2024 (GVBl. S. 419) geändert worden 
ist, und

 – des Art. 7 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Abgra-
bungsgesetzes (BayAbgrG) vom 27. Dezember 1999 
(GVBl. S. 532, 535, BayRS 2132-2-B), das zuletzt 
durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 
(GVBl. S. 663) geändert worden ist, in Verbindung 
mit § 2 Nr. 6 der Delegationsverordnung (DelV) vom 
28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die 
zuletzt durch Verordnung vom 3. September 2024 
(GVBl. S. 418) und durch § 2 der Verordnung vom 
3. September 2024 (GVBl. S. 419) geändert worden ist,

verordnet das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, 
Bau und Verkehr:

§ 1

§ 1 der Digitalen Bauantragsverordnung (DBauV) 
vom 2. Februar 2021 (GVBl. S. 26, BayRS 2132-1-24-B), 
die zuletzt durch Verordnung vom 4. Oktober 2024 (GVBl. 
S. 536) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nr. 11 wird folgende Nr. 12 eingefügt:

„12. Landratsamt Coburg,“.

b) Die bisherigen Nrn. 12 und 13 werden die Nrn. 13 
und 14.

c) Nach Nr. 14 wird folgende Nr. 15 eingefügt:

„15. Landratsamt Dillingen a.d.Donau,“.

d) Die bisherigen Nrn. 14 bis 18 werden die Nrn. 16 
bis 20.

e) Nach Nr. 20 werden die folgenden Nrn. 21 und 22 
eingefügt:

„21. Landratsamt Erlangen-Höchstadt,

22. Landratsamt Forchheim,“.

f) Die bisherigen Nrn. 19 bis 24 werden die Nrn. 23 
bis 28.

g) Nach Nr. 28 wird folgende Nr. 29 eingefügt:

„29. Landratsamt Haßberge,“.

h) Die bisherigen Nrn. 25 bis 31 werden die Nrn. 30 
bis 36.

i) Nach Nr. 36 wird folgende Nr. 37 eingefügt:

„37. Landratsamt Lichtenfels,“.

j) Die bisherigen Nrn. 32 bis 35 werden die Nrn. 38 
bis 41.

k) Nach Nr. 41 wird folgende Nr. 42 eingefügt:

„42. Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen,“.

l) Dis bisherigen Nrn. 36 bis 45 werden die Nrn. 43 
bis 52.

m) Nach Nr. 52 wird folgende Nr. 53 eingefügt:

„53. Landratsamt Rhön-Grabfeld,“.

n) Die bisherigen Nrn. 46 bis 49 werden die Nrn. 54 
bis 57.

o) Nach Nr. 57 wird folgende Nr. 58 eingefügt:

„58. Landratsamt Schweinfurt,“.

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/2024 593

p) Die bisherigen Nrn. 50 bis 57 werden die Nrn. 59 
bis 66.

2. Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nr. 4 wird folgende Nr. 5 eingefügt:

„5. Stadt Deggendorf,“.

b) Die bisherigen Nrn. 5 bis 9 werden die Nrn. 6 bis 
10.

c) Nach Nr. 10 wird folgende Nr. 11 eingefügt:

„11. Stadt Germering,“.

d) Dis bisherige Nr. 10 wird Nr. 12.

e) Nach Nr. 12 wird folgende Nr. 13 eingefügt:

„13. Stadt Lindau (Bodensee),“.

f) Die bisherigen Nrn. 11 bis 15 werden die Nrn. 14 
bis 18.

g) Die bisherige Nr. 16 wird Nr. 19 und das Wort 
„und“ am Ende durch ein Komma ersetzt.

h) Die bisherige Nr. 17 wird Nr. 20 und der Punkt 
am Ende durch das Wort „und“ ersetzt.

i) Folgende Nr. 21 wird angefügt:

„21. Stadt Waldsassen.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

München, den 27. November 2024

Bayerisches Staatsministerium  
für Wohnen, Bau und Verkehr

Christian B e r n r e i t e r , Staatsminister
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1100-3-I

Änderung der  
Geschäftsordnung für den  

Bayerischen Landtag

vom 28. November 2024

§ 1

§ 42 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Bayeri-
schen Landtag (BayLTGeschO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. August 2009 (GVBl. S. 420, 
BayRS 1100-3-I), die zuletzt durch Beschluss des Baye-
rischen Landtags vom 17. Juli 2024 (GVBl. S. 316) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Der Wortlaut wird Satz 1.

2. Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Begründung sowie Aussprache zu einem Wahlvor-
schlag finden statt, wenn zwei Fraktionen dies bean-
tragen oder die Vollversammlung dies beschließt.“

§ 2

Diese Änderung der Geschäftsordnung tritt zum 
28. November 2024 in Kraft.

München, den 28. November 2024

Die Präsidentin des Bayerischen Landtags

Ilse A i g n e r
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